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Beiblatt ZUr Pa~!-amentskorres..E.2ndenz 8. Juli 1959 

8/A A n t rag 

der Abgeordneten Dr. Hof e n e der 9 Mit t end 0 r f e r 

Cer n y, W ein m a y e r K u 1 h a nck und Genossen; 

betreffend ein Bundesgesetz über die Mineralölsteuer (Mineralö1steuergesetz 

1959 - HinStG. 1959). 

-.-,,-.-,.-

Der Verfassungsgerichtshof· hat durch sein E~kenntnis vom 19.12 4 1958, 

G 42/58, V 16/58/12, den § 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. ;',iai 1949, 

BGBl.Nr. 140/1949, über die Mineralölsteuer als verfassungswidrige Delegations

bestim;'ung und den auf dieser Delegation fussenden § 7 der Mineralölsteuer-, 

durchführung sverordnung , BGBL Nr. 149/1949, als geset2<widrig aufgehol:len e 

§ 5 Abs. 2 des Mineralölsteuergesetzes ist am 6.2.1959 ausser Kraft getreten, 

für das Ausserkratttreten des § 7 der Mineralölsteuerdurchführungsverordnung 

hat der Ver:(assungsgerichtshof eine Frist bis 15. Juni 1959 bestimr:~t (Kund:

machung des Bundeskanzleramtes vom 16.1.1959, BGBl. Nr.25, und Kundmachung 

des Bundesministeriums für Finanzen vom 31.1.1959, BGBL Nr.35). Die vom Ver

fassungsgerichtshof augehobenen Bestimmungen sahen die Steuerfreihe'i t .für jenes 

Nineralö1 vor, das im Rahmen gewisser Gewerbebetriebe einem der im § 7 der 

Durchführungsverordnung aufgezählten begünstigten Verwendungszwecke zu::::eführt 

wtrrde (I/gewerbliche Verwendung"). 

Hineralöl wird in der Wirtschaft in erhebliche n Mengen als Rohstoff 9 als 

Hilfsstoff oder als Reinigungs mittel verwendet. Die Aufwendungen für das zu., 

einem solchen Zweck benötigte Mineralöl stellen in der Regel ,- insbesondere in 

je.nen Branchen, die Mineralöl verarbeiten - einen bedeutenden Kostenfaktor dar. 

Der ersatzlose Wegfall der dtrrchden Verfassu.ngsgerichtshof aufgeho1Jeneh 

Steuerbefreiung würde deshalb zu einer beträchtlichen Erhöhu.ng dieses Kosten

:':aktors führen und könnte Preiserp.öhungen auslösen. Diese würden nicht nur das 

Prrdsgefüge in bedenklicher We ise erschüttern 9 sondern au.ch die KonkuTTonzfähig

kei t der mineralölverarbeitenden Betriebe erns·tlich oeeinträchtigen, w(ül in 

den meisten europäischen staaten der aufgehobenen Steu.erbefreiung ähnliche Be

günstigungen gewährt werden. Dass das Fehlen gesetzlicher Bestimmne:;on über die 

Steu.erfreihei t de s .der gewerblichen Verwendu.ng dienenden Mineral öL; zu.nächst 

noch keLle Erhöhung der Preise jener Waren!verursacht hat, zu deren Erzeu.gung 

oder Boarbeitung Mineralöl benötigt wird 9 ist auf ein verständnisvolles Ver

haI ton der IJIineralölerzeuger 'und Mineralölhändler zurückzuführen" DiGSO stellen 

nämlich für Mineralöl, das sie nach dem 15. Jlmi 1959 an Kun:'en geliefert. 

haben, die vorher steuerfreies Mineralöl beziehen konnten, zwar don jeweiligen 

8/A IX. GP - Initiativantrag (gescanntes Original) 1 von 38

www.parlament.gv.at



Beiblatt zur Parlameptsko~respondenz 8. Juli 1959 

,Preis für v",rsteuertes lüneralöl in Rechmlllg~ fordern, aber den auf die. T~ineral.:.. 

öls -Co lwr und den Bundeszuschlag zur Hineralölsteuer entfallenden Te il· des 
. . ' 

Kaufpreises vorläufig n~cht ein, weil sio erwarten~ dass die vom Vorf2ssungs-

go;richtshof aufgehobenen Befreiungsbestimmungen in Kürze' durch noue güsetzlicho 

Bostimnmngen ersetzt werden 9 die für solches Mineralöl nachträglich die steuer

freiheit vorsehen. 

Um die österr,3ichische Wirtschaft vor einem nicht wieder gu tzum,cchenden 

Schadon zu bewahren 9 erscheint es geboten, die seit 'Einführung der r:incralöl-

steuor bestandene Steuerbefreiung für der gewerblichen Verwendung dienendes 

Mim rS.l öl beizubehalten und auf eine verfassungsrechtlich einwandfre ie Basis 

zu stellen. Dieser Notl!fendigkejt trägt der Entwurf einos i,:;ineralölstou~Jrge-

se tze s dadurch Ii.echnung 9. dass nunmehr sowohl die Art als auch dor Umfang die ser 

Steuerbefreiung im GeE'lotz selbst geregelt werden sollen. Anlässlich dios,r aus 

verfassungsrechtlicllen Gründen notwendig ge1Jvordenen gesetzlich::;n LJourecolung 

sollen aber auch. '11'8 i tero Mänge1 9 die den aufgehobenen Vorschriften 0.01' MineTal-
'. , 

ölsteuerdurchführungsverordnung anhafteten, behoben werden. Diese tr;3tanden vor' 

allem darin, dass die VervlGndung von steuerfreieml.:in2ralöl hinsichtlich veT

schiedener begünst:i.gter Verwendungszwecke auf, Fabriken beschränl{t wal' nnd dasfi 

die orfolgte ApGrenzung der begünstigten Verwendlmgszwecke d.urcr:. dio Entwick

lung eler Wirtschaft 'und der Technik ZQm Teil ü·berhol t ist. Daraus ergab ,sich 

s01r1Ohl 'Jino Diskriminierllngler Klein- und Mittelbetriebo verschiedener Branchen 

als auch eine wirtschaftlich nicht zu rechtfertigende einsei tigo Bevorzugung' 

bestimuter Betriebe. Aus diGsen GrÜne.en soll die Steuerbefreiung ntlnm8hr in der. 

Form neu. umschrie ben'werden, dass sie nicht mehr auf be stimmte Dronchen und 

Be trie bskategorien be schränkt blei ben 9 sondern in allen Fällon oingorällmt wer-· 

den soll, in denen Mineralöl zu gewerblichen Zwecken nuf andore [~rt als ZUT G8-

winnunc~ von Energie verwendet wird. Die in don aufgehobenen Befreilll1Gsvor·

schriften in einom rela tiv geringfügigen Umfang vorgesehen gowesene stc uorbe-· 

freiung auch für das der En,rgiegewinnung dienende ~[in8ra lö 1 soll je, ({cch zur 

Vermeidung von Härton beibehalten·werden. Durch die bo8.bsicnt:':'gto :r1egolnng er

fährt die im aufgehobenen' §, 7 der Mineralölsteuerdurchführnngsverordl1i.lng ont··. 

haI tene Steuerbefreiung zwar eine gewisse Erwci tGrung, eiese hält sich. aller-·. 
, . 

dings in mässigen Grenzen. Der c.ami t verbundene Ausfall an Verbrauch'~steLlern 

ist mit höchstens 12 bis 15 I\,Jillionen Schilling jährlich anzunerlmen (dci'J'On 2,4 

bis 3 TEilLS an Mineralölsteuer und 9,6 bis 12 MilL S an Bunde'szuschlog) ur:.d 

muss in Knuf genomr:,en werden 9 da eine unveränderte' Übernahme der 2Llfgehobenen 

VGroTdnungsbestimlYllingel: in das Gesetz vjed~~r vom abgabenpoli tischea noch vom 
, . , 

wirtsc~aftsp6ii tis~hon Standpuf'..kt· zu rech tfertig?n v;äre~, Der steuerausi~~l wi.rd 

überdies im erfahnmgsinäss igenAusmas~ .der jährlichen vVachstumsrcdP de s'< A~ga!)Cn~ 

ertrages weitaL:s Decklint,4finden, 
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Beib}att ~~r Parlamentskorrespondenz 8. Juli 1959 

Die aus den dargelegten Gründen unvermeidliche Änderung des Eincr31öl

steuerrechtes gibt die Gel(3genhei t, auch einzelne aus anderen Gründen erfor

derlich gowordene Änderl.:tngen und Ergänzungen der gesetzlichen Bestim,-'llngGn 

üb8r clie Mineralölsteuer vorzunehmen. Durch das Inkrafttreten dGS nClJ.en Zoll

tarifes (Zoll tarifgese tz :1,958, BGBl.Nr. 74) is t es möglich gowordon 9 c1 Jn Ge

genstand der Minoralölsteuer unter Anwendung der Begriffsbcstimmun::;en des 

Zoll tarifes zU umschreiben und dadurch eine RechtsvereirLhei tlichung und Yer-

. wal tu..1'lgsvereinfachung zu erzielen. Für die Beurteilung der Verbral1C:;'stouer

pflicht sollen nunmehr die glc:ichen Beschaffenhei tsmerkmale massgobend sein, 

die) für die; Einordnung von Mineralöl in die in Betracht kommenden Zol1tarif

nummeTn massgebend sind. ALlsserdem sollen aLlch die in der Praxis gewonnenen 

ErfahrLlngen zu verschiedenen, in den ErläuterLlngen zu de1einzelnen BestimmLln

gen angoführten Verbesserungen und Vereinfachungen verwertet werden. Sehliess

lieh soll noch einer Empfehlung der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 

(ICllO) vom 4. Oktober 1951 dadurch entsprochen 'Norden, dass eine Stc;ucrbefreiung 

für jone Treibstoffe eingeräumt werden soll, die für Flüge von LLlftf;:ll'lrzeLlgen 

im internationalen Verkehr benötigt werden. Diese Steuerbofreiun~:; ist für die 

Erhaltung Llnd den Ausbau der Stellung Österreichs im internationalen 1uftver

keh:c dringend geboten. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass vor Imrzom 

eine auf der erwähnten Empfehlung der ICAO berLlhencle Befreiung der LLlftverkehrs

unternehmen von der UmsatzsteLler eingeräumt wurde (§ 4,Abs. 1 Z.9 lit. f des 

Umsa tzsteuergese tze s 1959, BGBl.Nr. 300/1958). 

Die BCTÜcksichtigLlng aller vorstehend angeführten Gesichtspunkte 'ist durch 

eino T8i1novel1ierLlng des geltenden MineralölsteuergesetzGs nicht erz'iolbar. 

Es erweist sich deshalb als notwendig, ein neues MinGralölsteu.Jrges8tz zu 

schaffen und in dieses die meisten Bestimmungen der Mineralölsteuerdurchführungs

verordnung, BGBl.Nr. 149/1949, einzubauen, weil die ALlslegung, die § 5 des 

Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 in jüngerer Zeit erfahren ,hat, dor Rechtsetzung 

im Verordnungswege nur geringen SpielraLlm lässt. 

Die unterzeichne ten A bgeordne ten stellen daher den 

Der Nationalrat wolle beschliessen~ 
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.22. Beibla.tt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

Bundesgesetz über die Mineralölsteuer 

(rlIineralölsteuergesetz 1959 - MinStG. 1959) 

Der Nationalrat hat beschlossen. 

S t e u erg e gen s t a n d • 

8. Juli 1959 

iJ..!. (1) Mineralöl, das im Zollgebiet (§ 1 des Zollgesetzos 19559 EGBL 

Nr.129) gewonnen oder h8rgest,::;llt oder in das Zollgebiet eingefühl"t wird, 

unterliegt einer Verbrauch::-.steuer (MinJra lölsteuer). 

(2) Mineralöl im Sinne dieses Bundesgecetzes sind 

a) Waren d-r Nummern 27.07 A, 27.099 27810 Abis]) und 29.01 C 

des Zolltarifes (Zolltarifgesetz 1958, BGBl.Nr.74)? 

b) Waren der Nummer 27.07 ]) des ZOlltarifes, die 70 ode;r mehr 

Ge\vichtsprozGnt Kohlenwasserstoffe enthalten und bei deren Destillation bis 

200 0 C einschliesslich der Destillationsverluste mindestens 90 Volumprozent 

übergehen 5 

c) Waren der NLl.mmer 27 .. 10 E und I des Zoll tarifes, boi deren 

Destillation bis 3000 C mind(}stens 20 VolLl.mprozent übergehen und deren Visko

sität bei 200 C nicht mehr als 37,4 Zentistok beträgt) 

d) acyklische gesättigte Kohlenwasserstoffe der Nummer 29.01 E 

des Zoll tarifes, die bei einer Temperatur von 150 C und einem ])ruck von einer 

physikalischen Atmosphäre flüssig sind Ll.nd bei deren Destillation 1Jis 300
0 

C 

mindestens 20 VolLl.mprozent übergehen; 

e) die in Waren der Nummern 36.08 Bund 98.10 des Zoll tarifes 

enthaltenen flüssigen Brennstoffe der Ll.nter lit. abis d bezeichneten Art. 

S tell. e I' sät z e • 

ib (1) Die Mineralölsteuer m trägt 46 S für 100 kg EigengeT'iicht 

a) der Waren der NLl.mmcrn 27.07 A Ll.nd D, 27.10 A Ll.nd B und 29.01 C 

des Zolltarifes 3 

b) der Vvaren der NLl.mmern 27.10 I und 29.01 E des Zolltarifes, bei 

deren Destillation bis 200
0 

C einschliesslich der Destillationsverluste 

mindestens 90 VolLl.mprozent üb3rgehen. 

(2) Für anderes Mineralöl beträgt die Mineralölsteu,:;r 18 S für 100 kg 

Eigengowicht. 

(3) Die in Waren der Nummern 36.08 B Ll.nd 98.10 des Zollta:cifes ent

haI tanen flüssigen Brennstoffe Ll.nterliegen je nach ihrer Art dem steLl.()rsatz 

nach l\.bs. 1 oder Abs.2. 

(4) Eigengewicht ist das Gewicht des Mineralöls ohne Umschliessung. 
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~3. Beiblatt 
! .ff' .. ./ 

E Y h eb lJ. n g der M i n 8 ra 1 öls te lJ. e r 

a n 1 ä ~ s s 1 ich der tin f uhr • 

8& JlJ.li 1959 

. i.3~ (1)' Sowei t in diesem Bundesgesetz nicht anderes b8stimi,1t ist, gel ten 

für die Erhebung dGr L0:ineralölsteuor für Mineralöl, das in do.s ZollGe oie t 

eingefüh:ct wird, sinngemäss die Bestimmungen dos Zollgosotzos 1955, BGBl.Nr.129. 

(2) Die Erhebung der MinfJralölstouer anlässlich der EinfD.hr von 

Mineralöl obliegt d'G n Zollämtorn. 

S t ~._lJ. __ o_ .r~~._E._ lJ. 1 d, S t e u e r s c h u 1 d n er. 

_~ (1) Die Steuerschuld entsteht dadurch, 

a) dass rohes Erdöl (NUmtl'8r 27.09 des Zolltarifos) aus dOj~l 

BetrieD, in d·::;m es gewonGen wurde, weggebracht wird oder dass Iüncr2.1öl aus 

einem ErzeugungsbetrieD (§9) oder Ginem Freilager (§ 13) wegGebracht oder in 

einem BrzcuglJ.ngsbetrieb oder einem Freileger verbraucht wird~ 

b) dass auf Grund cJinüs Freischeines (§ 19) bozogünes oc.er .einge

führtos l1ineralöl b(Jstimmungswidrig verwundet odc,r j ohne Bestandteil einer Ware 

geworden zu sein, die kGin Mineralöl ist, aus dom Verwendungsbetriob (§ 20) 

weggebracht wird. 

(2) DieSte lJ.erschuld entsteht 

Q.) in den Fällen de s Abs. 1 li t. a im Zei tpunkt der .'o3bringung 

oder des.VGrbrauches3 

b) in den ii'älLm d8s Abs. 1 lit. b im Zoitpunkt dar lJcstimnungs-

widrigon Verwendung oder d8r ~cTcgbringung. 

(3) Eine Wegbringung liegt vor, wenn Mineralöl aus oin8ffi H?l'stcllungs

betrieD (§ 9), einem Froilager oder einem Verwendungsbetrieb entfernt oder 

in c inem Herste llungsbGtric b oder eine m Freilager in den Kraftstoffbchäl ter 

eines Pahrzougos gefüllt wird. 

i5_~ Steuerschuldner is t 

1. in d"n FällGn d·-,s § 4 Abs 0 1 li t.a der Inhaber des Horste l1ungs

betri,Düs (§ 9) oder des FreilageT;')] 

2. il? den Fällen des § 4 Abs e 1 lit. b der Inhaoor des Freischeinas, 

. alJ.f Grund dussen das T~incralöl. bezogen oder eingeführt wurde. 

S t e u e rb 0 fr e i u n g Qn • 

i..h Von der Mincralölste uer ist befreit 

1. IvIin(~ralöl, das in einem ErzGugungsbetrieb odor eine t'l Froil8.gc,r 

zu h:~trioblichen Zweckon auf andere Art als zum Antrieb von Motoron, zum 

Heizon oder Beleucht~n verbraucht wird; 
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\ 24 .. Beiblatt Beitrag zur Parlamentskorrespondenz 8. JLüi 1959 

2. Mineralöl, das aussGrhalb~in8s Erzeugungsbetriebes .0dor.::ii1. .. -'S 

Freilagol's im Rahmen eines Gewerbebetri0bes oder eines Betriebes gewerblicher 

Art einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes 

a) auf CJ.ndere Art als zum Antrieb von Motoren, zum Heizen oder Bo-

leucLtcn, 

b) zum Erproben im Betrieb erzeugter Motoren oder Kraftfahrzcugo, 

c) zum Sengen von Textilien oder 

d) zum Bearbeiten von Glas 

vürwondot wGrd",n soll, wena 0 s auf Grund von Freischeinon eingefühl·t oO_Gr 

aus rlc rstellungsbetrü,b:3n oder Freilagorn auf Freischeine abgegeben i'lird~ 

3. J,![inoralöl, das nicht b:-Hoi ts nach Z. 1 befreit ist und für Zwecke 

eines HerstGllungsbotriebes oder eines Freilagers unt8rsucht und dabei V8r

braucht wird~ 

4. 1Tineralöl, das von LuftfahrzeuW3n eines Luftverkehrsuntornchmcms 

(§ 101 des Luftfahrtgesetzes, BGBl.Nr.253/1957) für Flüge, dio der Beförderung 

von Personen oder Sachen ins Zollausland ohne Unterbrechung des Fluges im 

ZollGebiet dionen, aus auf Zollflugplätzen gelegenen Freilagern OC1;jr Zo11-

lagGrn aufgenommen wird 7 

5. Mineralöl, das von der Abgabenbehörde als Probe entnoffi@on wird; 

6. Minoralöl, das an ausländische diplomatlsche o.der berufskonsula

rische Vortretungen zum Betrieb ihrer Dionstfahrzeuge oder das an 8uslämdische 

diploffi2tische Personen (IJissionschefs, Gesandtschaftsräte, Gesdnd tschafts

sekretäre und A ttachGs) und Berufskonsuln (Generalkonsuln, Konsuln und Vizc;

konsuln) zum Betrieb ihrer Kraftfahrzeuge abgegeben wird, soweit Gegenseitig

keit gewährleistet ist. 

1...1. . .:.. (1) Für Mineralöl, für das die ste uerschuld anlässlich der I~infuhr 

oder gem1iss § 4 Abs.l lit.a entstanden ist, ist die rJin8ralölsteuor nicht zu 

erhoben oder auf Ant-:..o:=:.g des steuerschuldners die entrichtete Nlineralölsteuer 

zu erstatten, 

a) WGnn es in einen Erzeugungsbetrieb odor in ein Ftcilagcr auf

genom"lon oder zurückgenommen wurde oder auf dem Transport in oinen ßrzcugungs

hetrieb oder in ein FrEilager zugrundG~egangen ist? 

b) wenn es vom Steuerschuldner aus dem Zollgebiet ausgeführt 

wurde odor von diesem in das Zollausland verbracht odGr versGndet'.!:rcLen soll to, 

je doch auf dem Transport zugrundE/gegangen ist; der Austri tt da s !~inGralöls 

über cl-: G Zollgrenze ist durch Austrittsanzeige (§ 124 dos Zollg esetzo s 1955) 

nachzuYieisen. Wurde das aus dem Zollgebiet ausgeführte Nin,ralöl im Ausgangs

vormerkverkehr ins Zollausland verbracht oder vorsendet 9 so ist die Lineral

ölstouor nur für das im Zollausland verbliebene Mineralöl nicht zu erhobon 

oder auf Antrag zu erstatten; der Verbl'3ib d"s l;1ineralöls im Zollau;sl~nd ist 

durch den Ausgangsvorworkschein nachzuwoisen. 
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8. Juli 1959 

(2) Wurdo für das im § 6 z.6 bezeichneto Minaralöl die: I"in~rQ1ö1-

stcuor bered ts entrichtet, so ist sie auf Antrag do s LL:;füranten zu er

statten oder zu vergüteno 

(3) Die Erstattung dur liin)ralölsteuer noch Abc.l oder 2 obli~gt 

der Abgabenbehörde 9 an di:; der zu erstattende St8 uorbetrag G lltrichtGt ·wurde. 

Die:: Vergütung d':Jr l\linoralölstc,u'Jr n8ch t.bs. 2 obliegt (km für die ;~rhcDung 

der Minoralölstauer sachlich zuständigen Finanzamt, in desson Bereich sich 

die Geschäftsleitung des Lieferanten befindet. 

SeI b s t b H r e c h nun g Fe s t s .L 
' .... :! u z u n g 

und F ä 1 1 i g ke i t d G r M i n e r 8 1 ö 1 

steuc,r. 

i,_§.!. (1) Dor Steuorschuldnor (§ 5) hat bis zum Ende eines jedon Kalender

monats l)ui d8m für dio ErhebWlg der Mineralölsteuer zuständigen Finanzamt, 

für jede Min2ralö1art getrennt, das Eig8ngewicht jenes Mineralöls schriftlich 

anzumelden, für das im vorangogangenen Honat die Steuorschuld nBch § 4 Abs.1 

entstanden ist. In einem Erzeugungsbetrieb verbrauchtes Tünera1ö1, fluf (',as sich 

die AUfz(;ichnungspflich t (§ 31) nicht orst:reckt 9 brallch t nicht angoii1nldot 

zu worden. Der steuGrschu1dner hat in der Anmeldung jene im nngemoldüton Eigen

gewicht ontha1 tenen Mengen abzuziehen, die auf MinGralöl entfallen, das gemäss 

§ 6 von der Mineralölsteuer befroit ist odor für das bis zum TCl~~ [,or l\nme1dung 

einer der im § 7 Abs. 1 1i toa oder bangeführten Tat')cstände vervl'irklicht 

wurdo ~ die nbgezogenen Mengen sind na ch den Befroillngsgründen du s § 6 lmd den 

im § 7 Abs. 1 angeführton Tatbeständen aufzugliedern. Von den nach Vornnhme 

die ser Abzüge v8rb19_i bonden ~iIengen ha t der stG uGrschuldner in dJr Anmeldung 

die; ?,TinGralölsteuer zu borechnen (Selbstborechnung) und don orreCl111cd;on Steuer

botrGg bis zum 20. des auf das Entstehen der Stouerschuld folgenden znJiton 

KalGr\('1_,~rmona ts zu en tricht(:ll. Die Verpflichtung V" r Anrr:oldllng h~, stehJc auch 

dann, '.7l'enn für das anzume ldcndo M:"ncralöl keine Minora1öl:3t·:mor zu entrichten 

ist. 
I 

(2) Der stoUr.?rschuldner hat für jGden HeTstcllungsbetrieb, jodos 

FroilClger und jeden V8rwendungsbetricb eine gosonclertE3 Anmsldung oinzuTC:ichen. 

(3) Unterlässt d:3r Steuerschuldner die Anmeldung, a rwoist. sich die 

Anmcldunc; nls unvollständlg oder dia SelbstberechnJ.l'lg n2.s nicht richtiG, so 

ist Gin StGuerbesch.üd zu erlassen. Der festfesetz"'c", Stouerbotrag ist unbe

schadet der Verpflichtung ZUr Entrichtung oines Säumnisz~schlages binnen einer 

Wocho nach Bekanntgabe dos Bescheides zu entrichten? en,iet diose Frist vor 

dem im Abs. 1 bezoichnüton Fälligkeitstag 9 so ist dor Stouorbc:trng bis zU 

di~som Tag zu entricht~n. 
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26. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 8. Jt}_li 1)'59 

He l' S tel 1 u ng s b e tri e b 8 • 

i,~ (1) Horstellungsbetriebe im Sinne dic;ses Bundesgos8tzcs sind Botri8be, 

in donon rohes Erdöl g wonnen wird (ErdölgewinnungsbetriGbe) od8r in denen 

durch Bearbeitung oder Verarbeitung von Rohstoffen, Halb- ader F,crtigerzoug

nissen 0118r Art Mineralöl hergestellt wird (ErzGugungsbetriebe). 

(2) Betrh:;bi.j 9 in d~n8n Nlineralöle mi teinander gemischt YiTordon odor 

Mineralöl mit andc;ren Stoffen gemischt vilird, sind nur dann ErZ;311;u.nGsbotriebe 9 

0) wenn Minjralöl im Botrieb auch auf andere Art ho:cgostollt 

b) wenn das lVIisehen don ausschliesslichen odor überwiogc3ndon Be

triobsg,genstDnd bildet oder 

c) wonD der gewichtsmäs'sige Anteil d'H nndGren stoffe 2m Gemisch 

mehr ds 5 % be trägt und das Gemisch nicht ausschliesslich im Be trie b V8rwon

det 'i7ird. 

(3) Als Betriobsinhaber gilt die Person ,oder PGrsonenvcrcinicung, 

für doren Rechnung dor Betriub geführt wird. 

,tl.9.!.. (1) Wer einen ErzGugungsbetriub eröffnen will, hat dom fü-' die Er

t,::bun::; dar MinoralölstoUEH sachlich zuständigen Finanzamt? in dOSGen Bereich 

sich d,~r Betrieb befindet, spätestons zwoiTVochcn vor der Eröffnung oüle mit 

einem Grundriss versehene Beschreibung des Betriobos sowie GinG BescllrOibung 

des Horstollungsvorfahrons, der Lagerung~ der Verwendung und dos VOl'br,:cuches 

von Eineralöl im Betrie b vorzuLg8n (Botrie bsanzeige). Das 'Finanzo'mt h2 t das 

Ergebnis der Überprüfung der Betri8bsanzeige in einer mit dem BetrioDsinhaber 

aufzunehmenden Niederschrift (Befund protokoll ) festzuhalten. 

(2) Der Bctri2 bsinhabor ist verpflichtet, dem Finanz8mt (Abs.l) die 

Eröffnung dc-;s BetrLbes 9 jede Änderung der in der Betriebsanzoigo odor j.m Be

fundprotokoll Di::l!gGgeb"nen VGrhäl tnis so sowiG jode länger als c;inon Jicon2 t 

dauGrndo Einstellung und den Zeitpunkt der Wiederaufnahme dos Botricbes anzu-

(3) Die Anzeigen (Abs.2) sind binnen dr;:;;i Tagen, g.:.:rechnc·t vom Ein

tritt dos anzuzeigendGn Ereignisses, schriftlich zu erstatten. Das BofLlndproto

koll ist, sOVlei t erfordorlich, zu orgänzen. 

§ 11. (1) Das Finanzamt (§ 10 Abs.l) kann für einon ErzougunGsbctI'icb be

sondere Überwachungsffia.ssnahmen anordnen, 

a) wenn Einrichtungen, die für die Ausübung der amtlichen Auf-

sicht notwendig sind, im ~etrieb nicht vorhanden sin oder 

b) wenn im Betrieb Einrichtllngen vorhanden sind, die dia amtliche 

Aufsicht orschweren oder verhindern 9 oder 
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27. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz .8. Juli 1959 

c) wenn den Bestimmungen dieses Burtdesgese tze s imZus.<:HllIwrthang 

mit dor Führung des Betri~bes zuwidergehandelt und deshalb eine Str~fo wegert 

einos Finanzvergohens mit Ausnahme der Finanzordnungswidrigkeiton vorhängt 

wurdo. 

(2) Die Anordnung be sonderer Üborwachungsmassnahmen ist Qufzuheben 

a) in den Fällen des Abs. 1 lit.n und b, sobald die Umstände 

wegge:fallün sind, die für die Anordnung massgebend warcm; 

b) in don Fällen des Abs.l lit.c 9 sobald ausreichende Gowähr ge

goben ist, dass Zuwiderhandlungen nicht mohr vorkommen. 

i 12 • Das in einem Herste llungsbetrieb befindliche Minoralöl gilt im 

Falle der Einstell,ung dos BetrLbus auf Dauer als im Zeitpunkt dor Betriobs

einstellung weggebracht. 

F r eil a g 8 r 0 

i 13..!.. (1) Ein nicht zu dem Erzeugungsbetrbb .:n zählender Betrieb odor ein 

Teil eines solchen, der zur Lagerung von Mineralöl b0stimmt ist, ist 8uf An

trag de s Betrbbsinhabers zum Fir?eilager zu erklären (Freilagerbuvilligung), 

wenn die im ilbs. 2 geforderten Bedingungen erfüllt sind. 

(2) Die Freilagerbewilligung ist nur Betriebsinhaborns doren Firma 

im Hondclsregister eingetragen ist, oder BotritJben gewerblicher lirt von Kcir

persch2ftGn dos öffentlichen Rechtes zu erteilen, wenn kein Ausschliossungs

grucd (§ 14) vörliegt,' :ein jährlicher Umsatz von mGhr als 100.000 kC; l'in2ralöl 

glauNwft gemacht und eine Sichorhe i t ge18iste t wird, welche der auf den 

durchschnittlichen Lagerbestand entfallenden Mineralölsteuer entspricht. 

(3) Als Freilagerinhaber gilt die Person oder Personenveroinigung, 

auf duren Namen oder Firma die Freilagerbewilligu.ng lautet. 

i,1:~ (1) Porsonon, die wegenoines Verbrechens, wegen eines aus Gewtinn

su.cht begangenen Vergeh~ns oder einer solchen Übertretung oder viwgon eines 

Finanzvergehens gerichtlich bestraft wurden, da:cf eine FreilagerbewillißUIlg 

nicht vor Tilgung der Verurte{lung erteilt werden. 

(2) Personen, die wegen eines Finanzv8rgoh", ns mit Ausnehme dor 

Finnnzordnungswidrigkoiten von der Finanzstrafbohörde bestraft wUJ:'den, darf 

eine Frc:;ilagerbewilligunß erst nach Ablauf einer Frist von drei Jahren, vronn 

Gine Freihei tssotrafe verhängt wu.rde, erst nach Ablauf eiro r Frist von Linf 

Jahren erteil t werden. Die Frist beginnt, sob8.1d die Straf", vollzogen oder 

nachgesehen wordon ist. 
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(3) Juristische;n Porson2n odu r Person2nver2inigung,cn Ol'll1) e i::;one 

RGchtsporsi:inlichkei t darf cino Frcdlagcrbewilligung nicht erteilt v7crdün, wenn 

bei einer zu ihrer Vertretung bestellten odGr ermächtigten ferson oin }us

sch1iossungsgrund n8ch Lbs, 1 oder 2 vorliegt., 

(4) Botriebe oder Teile von Betrieben dürfen nicht zum Freilagor 

erkliirt 1Nerden, 

a) sowoi t sie sich nicht in d8 r GovJahrs2.me des AntragstüllGrs 

befinden od8r 

b) wenn Einrichtunge!l, elie für die I\.usübung der amtlichen Aufsicht 

notwendig sind, im Betriob nicht vorhandon sind oder 

c) wenn im Betrieb Einrichtungen vorharcden sind, dia die amtliche 

Aufsicht erschweren oder verhindorno 

i.}5. (1) Der Antrag auf Erteilung einer Fr8ilagorbowilligung ist bei dom 

für elie Erhobung der Minuralölsteuer sachlich zuständigen Ji'incmz.:::mt schrift

lich oinzubringan, in dossen Ber8ich sich der ZLlJ:' Lagerung des kiin.r;:.llöls 

bostimmte Betrieb o<J.er Betriabsteil befindet. Die Eingabo 9 in der dar ',ntrag 

gestell t wird, muss alle Angaben üh;r die für cI" Ce; Erteilung dGr Bewilligung 

goforderten Voraussetzungen (§ 13) eninal t,~rl~ [')(;,l ::ufügen sind dia Unterlagen 

für den Nachweis und diej GlaubllE:ftmachu:1.g de:r AngD.b,Jn, '" ino mit einem Grund

riss versehene Beschreibung des Betl'iebc:s t;cnd eine Be::schreibung dor 12c;orung, 

dor Benrboi tung oder Ver3.rbei tl1ng~ der Verwaudung und des VCHbral1chcs von 

Mineralöl im Betrieb. Das Finanzamt hat das Ergebnis der ÜberprüfLL1'1g dar 

eingereichtsn Beschreibungen in e.iner mit dum Antragstel18r aufzunehmenden 

Niedarschrift (Befundprotokoll) festzuhalten. Auf diese Beschreibungen kann 

üisptitoren EingabC'n d8sseJlben Antragstellers Bazug ,s'3nO(llmen YJorcL,n, soweit 

Änderungen dsr darin angegebenen Verhältnisse nicht eingotreton sind. 

(2) Die Entscheidung über den Antrag obliegt dem im Abs.l bezeich

noten Finanzamt. Im Bew::'l~igunssh3sch3id ist die urtliche Begrenzung des Frei

lagers anzugeben. 

(3) Wann .ddr Freililgcrink:ber schriftlich 'beantragt, don r:iumlichen 

Umfnng des Freilagers einzuschränken, oder wenre ;rc;~h' eines FreilaGcrs [lUS 

der Gcwnhrsame des Freilagerinhabers aCisgeschice;.(;'l 8ind 9 h2t das Finanzamt 

einen den Bewilligungsooschcld ändernden Besch8i.d zu er12ssen9 in dom die 

nunmehrige örtliche B8g:-!enzung d8S Fj:eiJ::'.gers anzugeben ist. :Mi tJi:cl::ung 

ab dom Tag der Bekanntgabe didsos Bescheüdcs gil t d,:;l." Inhalt des Bcvlilligungs

bescheides als ontspruchand g8ändart. Wird der äclernde Bescheid auf Antrag 

erlassen? s.o kann im Einvernehmen mit dem Froilagerinhabcr durch den Bescheid 

ein anderer, nicht vor der Einbringung des Antrages liegendar Tag bcstiDrnt 

worden, ab dom der BeviJi lligungs'b8schoid als ge ändere; gilt. 
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~~ (1) Der Frei1agorinhaber ist verpflichtet, dem Finanzamt (§ 15 Abs.l) 

. die Inbstriebno.hm.:; de s FrG i13gers, jGde linderung der in cIe n oingoro ichcen Be-

schroiol.mgen odor im Befundprotokoll ang"gGbenon V"rhäl tnisse sm;'i::; jedo 

längor n18 einen ~:on2 t dnuernde Einste llllng und den Zei tpllnkt do~ ~Ji:::dornllf

nahmc des Betrbbos anzllzeigen. 

(2) Die Lnzeigen sind binnen droi Tag~ g • .:;rechnct vom Eintritt 

ds s anzllzeigend8n Ereignisse 8? schriftlich Zll 0 rsta tten. Das Befw1dprotokoll 

ist? soweit erforderlich, Zll Grgänzen. 

iJJ..!. (1) Das Rocht Zllr Führllng eines Freilo.gers erlischt 

a) durch \'riderruf d8r FreilagerbJwi 11igllng) 

b) dllrch Verzicht, wenn dieser schriftlich oder zu amtlichor 

=Usdorschrift erklärt wird; 

c) durch Einstellung des BetrL,bos auf Dallor 9 

d) bcü einem Üh.:"rgang des Betriebes im Er-bwog allf dem '~rben 

mit c-:'em Eintritt der Rechtskraft des EinantwortllngsboschlussGs oder mi~ der 

tntsj,chlichen Übornnhmo dos BetrLbcs durch den Erben auf Grllnd oin8s vorhcr-

gehenden Beschlusses über die Besorgung llnd Benützung der Verl:,ossonsch.J.ft, bei 

einOGl sonstigEm Übergang des Betriebes mit dossem tatsächlicher Üborncll1ffie 

durch oinG nndere Porson odc"r Porsononveroinigung. 

(2) Die Freilagerbewilligung ist Zll widerrllfon, 

a) wenn nachträglich Tatsachen eLl.getroton sind? b::;i doren Vor

liegen im 20i tpunkt dc·r Erteilllng der Freilagorbewilligung der c;:nüss § 15 

Abs.I gc;stellteAntrag abzuweisen gewesen wärG, und das Rucht Zllr }i'ül1Tung des 

Fr8ilagcrs nicht bereits kraft Gesetzes erloschen ist oder 

b) wenn der Betrieb nicht auf Dauer oingostellt wird~ nb(~r w~h

rond eines Zei trallmos von 88hr als sechs :Monaten kein Hineralöl geL;Gcrt wurde .• 

.§..J.~ Iüneralöl~ das sich im Zei tpllnkt dos Erlösehens des Rechtc)s zur 

Führung d0s Froilag2rs im Freilager befindet? gilt als im Zeitpunkt dos Er-

1 öschens weggobracht. 

F r Gis ehe i n e • 

~1.;h (1) Freischeino sind für Mineralöl allszustellon, das zu einer nach 

§6Z.2 begünstigten VervlGndllng b~zogen oder eingeführt werden soll. 

(2) libs < 1 gilt nicht für Nineralö1 9 das. ohno kurbeitot odor ver

arbci to t zu worden, vmi tergogoben worden soll. 
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2_?0. (1) FroischGine sind auf I\ntrag des Inhabers des BetrL~b,;s~ in dem 

das iIinGral öl verwendet werden soll (Jlerwendungsbotrie b), für do n nG.chgowio

senon Bod2rf auszustellen, wenn kein Ausschliessungsgrund (Abs.2) vorlLc;t. 

Kann dar Bedarf nicht nDchge'!-Jiesen odor dom Betriebsinhaber der Nachpois 

nicht zuc:;"mutet worden, so ist de;r Bedarf glaubhaft zu machen. 

(8) Freischein8 dürfon nicht ausg0stellt werdon, 

a) wenn die bostimmungsmässige Verwendung dos Iünoreclöls durch 

'Üborv/2cl'lungsmassnahmon des Finanzamtos nicht gesich>3rt werden knnXl oder nur 

durch umfangreiche oder z(;i traubende l\'lassnahmen gosichert werden köxm.tc odor 

b) WGnn beim Betri,:;bsinhaber ein AusschliessungsgrLF"ld im 3inne 

des § 14 Abs. 1 bis 3 vorliegt • 

. §..2.l-!. (1) Dor Jintrag auf AusstellunG eines Freischeincs ist boi dom für 

die ~~rhebung der ~Iincralölsteuor sachlich zuständigon Finanzamt schriftlich 

cinzulJringün, in dessen Bereich sich der Vorwendungsbetriob befindet. Dio 

Eingabe, in der der Antrag gestellt wird, muss alle Angaben über dia für die 

Ausstellung des Freischeinus geforderten Voraussetzungen (§§ 19 und 20) ent

helten;bcizufügen sind dL: Unterlagen für don Nachweis und diG GlaLlohaftmachung 

der lingDbcn, ein::; BeschcGioung des Verwondungsbetriobes und eine Bosch,~'oibung 

der 1cg0rllng, dor Verwend!,lng und dss Verbrauchos von Minora1öl im Betriob. 

Das FinnnzClmt hat das Ergebnis der Überprüfung der e ingeroichten B:)schroiblln

gen in oiner mit d2m Betriebsinhaber aufzunehmenden Niederschrift (Befundpro

tokoll) fostzuhalten. Auf di2se Beschreibungen kann in späteren Lingaoen dos

s,,,l bon Antragste l18rs Bezug genommen werden, soweit Änderungen der darin [\n.

g'3gebonon Verhältnisse nicht eingGtreten sind. 

(2) Die Entscheidung über du n flntrag obliegt de m im 1\.05. 1 00 zeich

neten Finanzamt. 

iL_~?~ (1) Im Freischein sind anzugebon 

a) deT~Tatr',,' (die Firma) und die Lnschrift des zum BOZLJ.S und zur 

Einfuhr dGS JiCin(;ralöls Berechtigten (Freischeininh2ber)) 

b) die Bezcüchnung und die llnschrift des Vorwendungsbetrbbos; 

c) die lirt und die Menge des Mineralöls) 

d) der Zweck, zu dem das Mineralöl verwende t vfcrdon darf; 

e) der Zeitraum, innerhalb dessen das Mineralöl bozoG~n odor oin

geführt wordGn darf; dieser Zeitraum darf die Frist oines Jahres, gerechnet vom 

Tag der Ausstellung des Freischeines, nicht überschreiten. 

(2) Wenn r:!inür.'üöle verschiodener llrt b.Jnötigt wordon, ist für jodos 

Mineralöl ein gesondertor Freischein auszustellen. 
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(3) Für das bJnötigte Mineralöl sind auf Antrag mehrere, nuf 

Teilm8ngon lautende Freischein8 auszustellen. 

i_g.!. (1) Ein FrGisch3ininhnber, der auf Grund eines Freischeinco 1Jo

z ogones 6dor eingeführtes IVriw.:ralÖl zu einem begünstigten Zweck verwendon 

will, der im Freisch"Jin nicht nngogobl.:lil ist, kann schriftlich bec:mtro.gen, 

dass dio im Freischoin onthal t.",non Lngaben über den Vorw::mdungsz'.Teck (§ 22 

Abs. 1 lit.d) durch einem Ergänzungsbesche:id geändert oder orweitert ',Iorden. 

(2) Die Eingab2, in der der Lntrag gestellt wi_d,muss eino Beschrei

bung der boabsichtigton Verwendung de s Ilinoralöls sowie die erfordorlichen er

gänzenden t,ngabon zu der im § 21 Abs.l be zoichneton E ingabo (~nth2ltcn. 

(3) De'm Antrag ist stnttzugeben, soweit die boo.bsichti,ste Verwendung 

des Eineralöls nach § 6 Z.2 begünstigt ist und Umstände der im § 20 i~bs.2 

li t.a bezeichneten Art nicht vorligen. 01enn dem Lntrag stattgegeben vrird, 

ist das Befundprotokoll entsprechend zu ergänzen. 

i....?h (1) Der Freischoininhnber hat dem Lieferanten bei jodem T~in::-rD.löl-

bezug den ontsprechend.:m Freischein vorzuweisen. Der Lic)ferant ist vC)Tpflich-

tet~ den Tag der Abgabe sowie die Art und das Eigengewicht dos abgegebenen 

Tvlinoralöls auf dem Freischein zu bestätigen. 

(2) Be i der Einfuhr von Mineralöl ha t der VerfügungsberechtiGte 

den entsprechenden Freischein dem Zollamt vorzulegen, bei welchG~ das einge

führte IHneralöl zum fr8ien Verkehr od0r zum Vormerkverkehr abgefertic;t wird. 

Das Zollamt ha t den Tag der Abfertigung sowie die Art und das Eigongo·,vicht 

des abgefertigten ?.:Iineralöls auf dem Froischein zu bestätigen. 

(3) Die Bestätigungen nach Abs. 1 und 2 sind in der Form auszustellen, 

dass alls dem Froischein die jeweils noch zum Bezug und zur Einfuhr vorbleiben

de 1![in.:;ralölmGnge zu ersehen ist. 

§ 2j..!. (1) Der Froischeininhabcjr ist v8rpflichtet, dem Finanzamt (§ 21 

Abs.l) jede Änderung der in den eingereichten Beschreibungen oder im Befund

protokoll o.ngegebonen Vorhältnisse sowie jode länger nls e inon Eona t dnuornde 

Einstellung und den Zeitpunkt der Wiedoraufnahme des Betriebes anzuzeiGen" 

(2)Die Anzeigen sind binnen drei Tagen, gorechnet vom Eintritt des 

anzuzeigenden Ereignisses, schriftlich zu erstatten. Das Bofundprotokoll ist, 

so'weit erforderlich, zu ergänzen • 

. .§.. 26. (1) Wenn auf Grund ,dnGS "F'reischeines bezogenes oder eil1,~:üführtes 

Mineralöl zu Ginem Zweck verwendet wird 9 der wed8r im Freischoin aoch in 

einem zu dL;scm erlClssenen Ergänzungsbescheid (§ 23) angegeben ist, li;::gt 

ein8 büstimmungswidrige Vorwendung vor. 
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(2) ~[in;oralöi9 das in einem Verwendunc;;sbotriGb bei UntursLlchungen 

verbrauch t wird, dü" mi t einem ,ljegünstigten Verwendungszweck ZUSo.EEüenhängen, 

gilt nicht 21s bestimmungswidrig verwendet • 

.§.. 27. Yvird cwf Grund einGs FreischÜnGs bozogones oder üiut';cführtes :Mine

ralöl nus dem Verwendungsbotrieb weggebracht, so ,sind auf den V(;rv,r()~ldllllgsbe

triob, don Freischeininho.ber und das weggobrachte Hinoralöl alle Bestiml'mngen 

dieses BundusgGsetzes, welche die Wegbringung von Mineralöl aus Oi11.eL1 0r-

zougungsbetriob betreffen, sinngemäss anzuwenden, wenn das j,Iiner8löl wodür 

bsstimmungswidrig verwendet wurdo (§ 26)noch J:tls Bestandteil einer Uare weg-

gebracht ,:vird, die kein I.iin,~ralöl ist. 

i,1.~ (1) Soweit das Recht, l\'inGralöl auf Grund Gines Freischei nos zu be

ziehen und einzuführun, nicht eusgeübt 'Nurde, erlischt es 

a)"durch Zeitablauf (§ 22 Abs. 1 lit. e); 

b) durch Vorzicht, wenn dieser schriftlich oder zu 8Dtlichur 

Ni·;:;c1crschrift erklärt wird i 
c) durch Einstellun,s des Betriebes nuf Dauer;\ 

d) bei einem Übergang c1'JS BGtri2 b,os im Erb',-mg auf den ETben mit 

dem Eintritt dor Rechtskraft d2s EimmtwortungsbGschlussGs odor mit (1 Cl' tat

siichlichon Übernahme dos Betri.}bes durch clon Erbon auf Grund oinos vorhorgehen

den Beschlusses über die Besorgung und BenützullrZ der Verlassonschicft 9 bei Ginem 

sonstigdl ÜhJrgang des Betric: be s mit dessen tatsächlicher Übernahme: durch eine 

andere .Person oder Personenvereinigung; 

e) durch Eintritt einGs im § 20 Abs. 2 lit. b bezcichnLten Aus

schliossungsgrundes? 

f) durch Widerruf des Freischeines. 

(2) Ein Freischein ist zu widerrufen, wenn nachtr~glich Tatsachen 

eingotr3ten sind~ bei derE)n VorlLgen im ZGi tpunkt dcr Ausstellung (~or gemäss 

§ 21 Abs. 1 gc:stell te Antrag abzuw"eisen gowesen wäre ~ und das Rocht, }(;inoralöl 

auf Grund dieses Freischcin0s zu bGz!iilhs,lll. und einzuführen 9 nicht b,!TGits 

krnft Gesetzes erloschen ist. 

(3) Die im Finanzstrafgesetz?- BGBl.Nr. 129/1958 9 enthalt ollen Bo

stimmungen über die gesetzlichen Wirkungen der Bestrafung bleibon unberührt. 

Sowoi t nach dL:'sen Bestiillrcungon die durch den Frcischoin oingoräumto BogÜl1.sti-

gung als nicht erteil t gilt 9 sind &lle Bestimmurlßen dieses Bundosgosetzos, 

welcho diG bostimmungswidrige Verwundung von Minoralöl hetreffon, sinn30illäss 

anzuwonden. 
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i}2..!.. (1) Auf Grund ",ines Freischeinc.;s bozogenes odor eingeführtes l.Lineral

öl? das sich im Verwendungsbetrieb befindet oder noch nicht in (U',-,sen nufg0-

nOlm8n \JUrde~ 'gilt, soweit es nicht b,stimmung-swidrig verwendot oder zum Be

standtoil einer 'Naro wurde, die kein Mineralöl ist~ GIs in dom Zeitpunkt [lUS 

dem VGrvrcnc1ungsbetriob weg,g0bracht (§ 27), 

a) in dem de~ Freischein widorrufon wird; 

b) in dem dllrchBescheid fostgostellt wird, dass oin im § 20 

Abs. 2 lit. a bezeichneter Ausschliessungsgrund eingetreten ist~ 

c) in dem beim Betriebsinhaber ein im § 20 Abs. 2 lit. b be

zeichneter Aus,schliossunßsgrund ointri tt; 

d) in d~m der Botrieb auf Dauer eingestollt wird~ 

e) in dom boi cdncJw tb?rgang des BetriebGs im 8rbwcg at:.f den 

Erben die Rechtskraft das Einantwortungsbeschlusses eintritt odor dar ~rbo 

den Betrieb auf Grund "dnos vorhergehenden Beschlusses über die Bosor,::;ung 

und Benützung der Verlassenschnft tatsächlich übernimmt oder in o.Gm bei oinem 

sonstigen Üb",rgnng des Betri.bes dc)ssun tatsächlicho Üb"rnahme durch oino 

andere Person oder PürsonQnvcroinigung stattfindet. 

(2) liIintJralöl, d2S auf Grund eünos Froischeincs bozogon odor oin

goführt wird 9 nDchc:em d8s TIocht, Minuralöl Duf Grund di "ses Froisch(üncs zu 

bezic~1on und einzuführen, aus ::mderen Gründen als durch Zeitablauf erloschen 

ist 9 gilt als im Zeitpunkt des Bezugos odor der Einfuhr aus dem VerTf2ndungs

botri~b weggebracht (§ 27) • 

. ~Ll.o-!. 1)or FrGischeininh2bcr L3t vGrpflichtet, j;,don FreischGin bi 11118 11. zwoi 

Wochen nach dem Ench, dcos d::nin ang'"g3 benen Zei traumes (§ 22 l:ebs. 1 li t. e) 

dem }i'inanzamtzurückzuge bc;n. Wenn das Recht, Mineralöl auf Grund einos Frei

scheines zu beziehen und einzuführen, schori vor dem Ende dQS im li'reischein 

angegebenen Ze i traumüs erloschen ist, so is t die ser Freischein billneh zwei 

Yioc~10n? gorochn8t vom Zei t~Junkt dos Erlöschons, zurückzugebon •. 

Auf Z e ich nun gs p f 1 ich t • 

U)...!.. (1) Dur Inhaber einos Erz8ußllngsbetrLb"s hat Aufzuichnun:::un 

zu fühl'on, aus den8n hervorgGhe11. muss, Vie lchos Mineralöl 

a) im Botrieb hergestellt wurde; 

b) in den Betrieb aufgenom~en wurd~i 

c) im Botriab verbraucht wurde; soweit das verbrauchto Einoral

öl von der li~in\)r8lö13t(:ucr b<:;;frei t ist, besteht die AufzeichnungspflicJ-'t nur, 

wenn für den Botrieb besondere 'Überw2chungsmassnahmen 2ngGordnet \lUrdonj 

d) allS dem BGtriob woggebracht wurde. 
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34. Boiblatt 8. Juli 1959 

(2) Aus den Aufzeichnungen müss2n zu ersohon sGin 

a) für das im Botrieb h,rgestellte Mineralöl diG J\rt und dos 

Eics(~nGc'i.'icht sowio d,-,r Tag d'jr Herstellung; 

b) für das in den Betrieb aufgenommone Mineralöl die ~-"rt und 

dnsSigcmgovv-icht, d.=;r Tag d2r !lufnahme 9 dcr Nnme (dü:: Firma) und dio !inschrift 

dos Liof,:rantcn; zusätzlich t:lüssGn entwed;:;:T aus den J.J.ufzoichnungon oc~or den 

Beloßon zu entn:Jhmon sein, 

1. wonn das Minoralöl aus Ginem Herste llungsbctrieb odor 

oinen Freilogcr b(;zogon wurde, die Bez:.:.dchnung und die Anschl';ift des IIer

stellungsbet~i0bes odor Freilagers) 

2. WGnn das Hinera1öl oingeführt wurdo, der Tag dor Abferti

gung zum freien Verkohr oder zum Vormerkverkehr, die Bezoichnung clus ZollClmtos, 

bed dem die Abfertigung stattfand, sowie dGr Name (die Firmet) und die An

schrift dos Vcrfügungsbor8chtigten; 

c) für das im Betrieb verbrauchte Kinoralöl die Art und dos Eigen-

gowicht sowie der T83 und die Lirt des V0rbrauchesj 

d) für das aus dem Betrieb weggebrachte Mineralöl dia ~rt u~ 

d2s(jigcngo1rdcht, d r Tag (Lor Wogbringung 9 der Name (die Firma) und di,J iin

schrift· des l~bnohmGrs ; zusätzlich müssen on tvvodGr aus don Aufzo iclmlll1gon oder. 

dün Be legon zu antn,,"hmen sein, 

1. 'wenn das Mineralöl in einen Erzeugungsbotrieb oder ein 

Fre: ilag::r aufgenomme n werden s011 9 die Boze ichnung und die Anschrift dos Er-

zougungsbctriubos oder Freilagers ~ 

2. wenn dns Mineralöl auf oinon Fr8isch(')in abgoc:;c;bon wurde; 

die 1~lls8tGllungsdatGn dos Froischeines (Finanzamt, Zahl, Tag der Ausstellung) 

sowie die BGzeichnung und die Anschrift des VGrwendungsbetriebos.; 

3. wenn das Min8ralöl aus dem Zollgebiet ausgefühTt wurde, 

dor Tag des Austritts übor die Zollgrenze. 

iJ2. (1) Der Inhaber eines Erdölgewinnungsbetriebes hat L.ufzoichnungon 

zu führen, aus den;Jn hervorgehen muss, welches im Betrieb gcwonnono i'ohc Erdöl 

aus dom Betrieb weggebracht wurde. 

(2) Die iJ.ufzeichnungGn müsson don Bestimmungen des § 31 iibs. 2 li t.d 

entsprochen., 

.i].3. (1) Der Fre ilo.gerinhabor ho t Aufzeichnungen zu führen, ;] us denen 

hervorgehon muss, wolchc:s Mineralöl 
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35. Boiblatt Be~bla~t zur ParlamcntskorresEondcnz 3. Juli 1959 

a) in das Freileger aufgenommen wurde; 

b) im Freilager verbraucht wurde] 

c) sus dom Freilager weggebrQcht wurde. 

(2) Die Aufzeichnungon müssen den Bestimmungen dos § 31 iibs. 2 

1it. b bis d entsprechen. 

i._2~ (1) Dor Freischcininh2ber hat Lufzeüchnungon zu führen, ccus d',JUon 

h':crvorgellGn muss 9 wclchc;S r:uf Grund einGs Freischoinüs bezo"',cne odc;r oin[5o-

führte Lincralöl 

a) in don Verwendungsbetrieb aufgonommen wurde; 

b) im Verwondunßsbut~ieb verwendet wurde; 

c) aus dem Vorvvondungsbetrieb woggcbrncht wurde. 

(2) ,"iUS den L~ufz)ichnungen müssGn für das im BGtriob vcrvfGndcte 

l'.!ineralöl die Lirt und dns EigengeviTicht sowie der Tag und eliu lirt äer Verwen

dung zu Grsehen sein. Die Aufzeichnungen über do.s in den BetrL:;b ::cufGcnommene 

oder aus dem Be trio b weggebrachte I,Tineralöl müssen don Bestimmungen du s § 31 

Abs. 2 li t. bund d entsprechon. 

0) Solange eine ;cLlfzoichnunzspflicht n8ch Abs. 1 besteht, h:.'t dor 

Freischeininhabor Aufzeichnungen dos in (',en Absätzonl und 2 angegebenen; In

halts auch für I/[inoralöl zu führen, dns nicht auf Grund von FroischGilwn be

z06:;n oc:or e ingoführt wurde 9 ober deJm auf Grund von Freische inen be z0:30non 

odor eingeführten gleiehartig ist. 

§ 35. (1) Die Aufzeichnungen (§§ 31 bis 34) sind im Betrieo zu führen. 

(2) Die Eintragungen in die Aufzoichnungen sind in der Regel 8W Tag 

der Herstellung, der Aufnahme, der Wegbringung des Verbrauches oder dür Ver

wendung dos MinGralöls 9 ' spätestens jedoch 2m zweiten darauf folgenden Werktag, 

vorzunehmen. 

Amtliche Auf s ich t • 

1.26. (1) He;rst811ungsbotriebo, Freilager, Betri,"be, in donen sich ein 

Freili::cger bofindrc; t 9 und VerwGndungsbetriGbe unterl iegen der amtlichen lwfsicht • 

. (2) Transportmittol und Transportbehältnisse unterliegen der amt

lichen Aufsicht, wonn anzunehmen ist, dass damit Mineralöl befördort wird. 

(3) Die; amtliche; Aufsicht oblL:::gt dem für die Erhebung der ;1incral

ölstoucr sachlich zuständigen Finanzamt, in despen Bereich sich der zu beauf

sichtigonde Betrieb oder Gegenstand befindet. 
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36. Bciblntt Beiblatt ~ur Parlamontskorrespondenz 8. Juli 1959 

i 37. (1) Die amtliche tlufsicht umfasst alle Übarwachungsm2ssnahDon des 

Finanzamtes, diu erforderlich sind? um zu verhindern, dass Min2r21öl der Be

steuerunG entzogen wird. 

(2) In Ausübung der amtlichon Aufsicht ist das Finanzamt befugt, 

a) in den im § 36 angofürll'ten BetrLbcn und Trensportmi ttoln 

Nnchsch2'.-1 zu h:::l ten; 

b) Transport behältnis se (§ 36 Abs. 2) auf ihren Inh2l t zU 

prüfon~ 

c) Minor21ölprob8n und Proben solchor Waren unontgcltlich zu 

ontnehmen, die zur VaTVwndung bei der H9'rstellung von J':Tinor2löl bcstimnt sind, 

dia mit Mineralöl bearboitet oder ver2rbeitet werden sollen oder zu der~n 

Erz~.ubung rünornlöl vGrwe;ndet wurdo oeIcr vorwendet worden kon:lte; 

d) die Bestände an Min"ralöl und an den in lit. c bez::<ichn;tan 

Waren festzustellen) 

0) in BüchGr und Aufzeichnungen, die auf Grund gosetzlicher Be

stiGlC1Un5un oder ohno gesotzliche Verpflichtung geführt werden, sowio in die 

zu den Büchern oder Aufzu ichnungen g::hörigen Bol:Jge Einsicht zu nehmen; 

f) Zl1 prüfen, ob den Bestimmungen üb8r die "~ufzeichnungspflicht 

(§§ 31 bis 35) entsprochen wl1rd und ob die fll1fzeichnungen fortLll1fend, voll;" 

ständig und richtig geführt wGrdeni 

g) Hint~ralöl und zur flufnahme von Mineralöl b~-,stir:ti"teUmschlies

sl1ngen Zl1 konnzc; ichnen oder die se KO'1nzEJichnung anzuordnen; 

h) bei Vorliegen der gesEJtzlich,3n Voraussetzl1ngen besondere 

Üb;JT'iiTL:chungsmassnahmen anzuordnen. 

0) Besondere Überwachl1ngsmassnahmcm können darin boste:hon 1 doss 

ein BetriGb auf Kosten des Inhabers unter ständige Überwachung ß,:;stcll t oder 

id.1ss nngeordnet wird, dass dem Finanzamt jede beabsichtigte lil1fnnhüo von 

MinGralöl in den Betrieb oder jede beabsichtigte iHegbringung von Ein.eralöl 

anzuzcic;en ist. Das Finanzamt h.'lt den Zei tpunkt zu bestimmen, biE; zu wolchem 

die l'"nz;:dgcn bG i ihm eing,,, langt se in müssen. 

i 38. Dor Inhaber eines dc,~amtlichen Aufsicht l1nterliGgendon Bstriobos 

ha t durch eine körperliche Bestandsal1fnahme festzl1ste lIen, vrelche I5ineral öl

mengon (Lrt l1nd Eigengewicht) sich am Ende eines j eden Kalender jahres oder vom 

Kalondorjnhr abweichenden Wirtschaftsjahres im Betrieb befinden; in oinem Ver

wendungsbotrieb sind nur die Bestände an dom im § 34 bezeichneton Finoralöl 

festzustollen. 
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37. Beiblt:tt Beiblatt zur Parlamentskor~espondenz 8. Juli 1959 

.il.2.!.. Dur Inhaber einGs d2r amtlichen Aufsicht unterliegend,::;n. Betriebes 

h2t nuf Verlangen dos Fimmzamtes aus don nach §§ 31 bis 35 g8führton',.ufz8ich

nunge'n rechnerisch zu ormi ttoln, wo lche L~in::;rD.lölmcngen (I,rt und Ei'jonc:;ov7ich t) 

in einem vom Finanzamt bGstimrden Zeitraum im Betrieb hergestollt? in clon Be

trieb aufgenomL1on, im Betrieb verbraucht odor vorwcndot odor aUs dOLl Betrieb 

weggebracht wurden • 

. ~ Der Inh8.ber Gine s der ar:J.tlicll·Jn Lufsicht un torlLgGnden Bo trk bos 

und derjonigC3, in dossen Gewahrsame sich ein im § 36 bezeicb.netes 'I'ransport-

mi ttol odor TrQnsportb8hä~ tnis befinde t, sind verpflichte t, dio ;:..rJtshcmd.lungon 

dos Finanzamtes ohne jeden Verzug zu ormöglichcm, die orforderlichoil Hilfs

dienste unüntgel tl ich zu L:is ton und die: nötigen Hilfsmitte 1 unontgcl tlich 

bc,izustollen. 

i.A~..!..(l) Der Inh2h:H uines ErzGugunEsbetriebes oder einos J:Croi12c;;ors 

h8 t jC!c"c Wogbringung von Minoralö1, das in einen Erz,:; ugungsbe trio 1J odor in 

Gin Froilogcr aufgenomr~cn werden sol19 dem für di8 amtlicho liU.fsicht übor 

diuson Botriob zuständigen Finanzamt anzuzeigen. 

(2) Die Anzeige:; h8t zU enthalt8n~ 

a) die Art und das Eigongewicht d8S weggebrachten ~1incr[11öls3 

b) don T8g der 'iVegbringung; 

c') die Bezeichnung und die i"nschrift dos Betriebes, in ::10n das 

TiTin::;r2löl aufgenommen werden soll. 

(3) Die Anzeige ist in der Regel am Tag deJj;;'1ltgbringung, spätostons 

j.Jdoch am z'weiten darauf folgenden Werktag, schriftlich zu erstatten. 

(4) Dio AngabGn (Lbs. 2) üb:..'r m:,hrnre WegbringLmg8n von i.:Cin::.ra1öl, 

die am sGlbun Tag stattgefunden haben, können in einer Lnzeige zusc'C,;onge

fasst w:rden 9 wenn das Nlineralöl indensolben Betriob aufgenomL~en ',."Cl'C~C;l1 soll. 

iJJ..!.. Der Inhaber eines Herstcllungsbetriebes oder eines Froil2.gurs hat 

dem für d:i,.e amtliche Aufsicht über den Betrieb zuständigen Finanzamt jede 

Wegbringung von Mineralöl, das aus dem Zollgebiet 8.usgefiihrt WJl'dol1 soll, inner

halb dor im § 41 Abs. 3 angegebenen Frist schriftlich anzuzeigen. Dia Anzeige 

hat die im § 41 Abs. 2 1it. a und b bezeichneten Angaben sOYvie cU;:; Bezeichnung 

dos ZOllamtes, bui dom die Ausgangsabfortigung stattfinden soll, zu. enthalten. 

Die 1',nzeigG ist nicht zu erstatten, wenn die zollamtliche Ausgo.ngs8bfertigung 

i!:1 Bo trio b s ta ttfinde t. 
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38. Boiblatt Bei'pla .. "tL~~r Parlamentskorrespondenz 8. Juli 1959 

Ü b G r g 2. n g s - und S chI u s s b ~ s tim m u n gon • 

i:12.!. (1) Vorbohc:ltlich der Bestinmungon dc's Lbs. 2 und d",s § 47 Lbs. 3 

ist auf Gogonständo, die bisher d,-:;r Nin,:::ralö1stcJu"r untor1agen und dia vor dem 

Inkrefttrotc;n dieses Bund;Js,g,;s"tzes allS ErzougLlngsstättcn odor StollOrfroi

lagorn woggebracht , in Erzeugungsstä tt,:n oder sto Llerfro ilaGorn vorbr2.uch t, auf 

Grund von Freischeinen bezogen odor oingoführt oder zum freicn Verkohr oder 

ZUm Vormorkverkohr in der Einfuhr abgefertigt wurden odor für dio.vor dom In

krafttrlJt;;;1 diusos Bundesgusetz~"s dio Zollschuld kraft Gesotzus cntstnnclen ist, 

noch dns Bundesgesetz vom 18. T.Io.i 1949, BGBl.Nr.140, über di8 Iüncra1ölstou:;r, 

in dor Fassung dcr Llinoralölst8uernovelle 1951, BGBl.Nr. 180, und d:os 3lmdes

gosatzGs vom 19. rJfarz 1952, BGBLNr.73, anzuwenden. 

(2) Allf im t;bs. 1 bez",ichnote Gegonstände, dia sich im ZcdtjJLUlld 

des Inkrc.fttretens diosos BundesgosetzGs in oinüm ErzGugungsbetriob, oinem 

Frc;ilClGer ocl(~r einum Vel"wf.mdu.ngsbetrieb bofindon, oder die 118Ch dOI;:t I111cro.ft

traton diosc-;s Bundesgesetzes in ainen Erzeugungsbetriob, ein Fr(;il['~~,;T o::i.cr 

oinon Verwo·ndLlngsbotrieb aufgenommen werden, sind die BestimmunGen cliGSCS 

Bl1no.esgcsetzes anzuwenden. 

(3) Eine Steuerschuld gomäss § 4 f,bs. 1 lit.a entsteht nic::1.t für vor

steuertos l'Iineralö1 9 das sjch iu Zeitpunkt des Inkrafttretons di,;s"s Bl1nclos

gesetzos in einem Erzeugungsbetrieb odor einem Froilager befindut. 

i 44. Die Bestimmungen dos Bundesgesetzes vom 24. Febor 1954, BGBl.Hr. 74, 

über die Einräumung von PTivilegien und Imounitäten an zwisch:;nstaatlicho 

Organis8 tionen, in der Fassung des Bunde sgcJSO tze s vom 13. Fo bur 1957 9 BGBL 

Nr. 56 9 sowie Be stimmungen in zwisch,:ms taa tlichen Übcreinkomr,1Cll1, die Begünsti

gungen nuf dOL1 Gebie t der ?Hineralölstc Ller zum Gegenstand habc)l1, ble ibo:1 unbe-

rührt. 

~) .. J15. Pü"r" B t " b d cl Ink ftt t d" L~ elnen 01'10 9 er vor em ra re on loses BunclcsG2sctzes 

koine ßrzougungsstätto war, abor nach den Bestimml1ngon dL:;ses BU1'OSGcsotzos 

ein ErzoLlgungsbetl'icb ist, hat der Betriebsinhaber innerhalb eines I',Ionr:ts ab 

dem InkrnfttrotGl1 diesGs Bl1ndesgesetzes eine BetriGbsanzeige n8ch § 10 Lbs. 1 

zu orstatten. flUf bereits \3ing13ridchte Unterlagen kann Bezug genommen,werden, 

sowoi t Anc1cnmgen der darin angegobenen Vorhältnisse nicht eil1GGtre:t211 sind • 

.§.. 46. Sowoit; sich veT dorn Inkrafttrot·3n dieses Bundesgesetzc;s ertcil te 

Bewilligungon zUr FührLlng vonSteJ..:;rfreiiagern nicht al1f Betriebe c1"r im § 45 

bGzeichnctcn fl.rt orst::::,ecken, gult'3n sie als nach den BestiffiL'unc;on CUC;:30S 

Bl1ndcsgüsotzes erteilto Freilagerbowilligungun. 
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39. Bü i b 10. t t Boiblatt zur Parlamentskorrespondenz 8. Juli 1959 

i_Ah (1) Vor dem 16. Juni 1959 ertG il to Freischeine Zllln BezllG odor Zllr 

Einfuhr von steu0rfreiem Mineralöl im Kalenderjahr 1959 gel ton 31s no.ch don 

Bestim'ungon di~süs Bllndesgosetzcs ausgesto11t. 

(2) Für Minoralö1, das der 1nhDbor oin8s im Abs. 1 bozoichn;ton 

Freischoin(]s in der Zo i t vom 16. Juni 1959 bis Zllm 1nkrafttroton (ü::; ses Bun-

dosg,~sctz,jS allS Ginor ErZGll:Sllngsstätte 9 einem Steuerfreilagor OdOl' n.us dun 

Zoll8.us18nc1 büZ03(;n llnd nach düm 15. Juni 1959 zu einem im Froischoin o.ngo

gobciloi1 Zvv~"ck verwendet hat, ist diG Mincralölstoucr nicht zu orhGbul1 odor 

auf :.ntrag des Steuersclm1dners dio Gntrichtoto I:1inGrelölstouor Zll erstatten, 
\ 

wenn di(;sos Min",ralöl vor dem 16. Juni 1959 auf Grund d(]s Fr . .:isch:ül1.os stGuer-

frei h~~tte bozo;;en werden können. 

0) Für MinJralöl, d8s allf Grund cin2s im l\bs. 1 bGz;)iclm t:;l1 l"rei ö 

schc:incs vor dem 16. Juni 1959 stouGrfrei bozogon oder eingeführt und in der 

Zei t vom 16. Juni 1959 bis Zllm 1nkrafttreten dieses Bundcsg:setzGs ZLl einem 

Zwccl: V'rjrwendet wt1.Tde~ der im Freischein nicht angegeben ist~ Gilt cls im 

Zei tpunk-c d,Js Inkrafttret",ns dic'ses Bllndcsgesetz8s b.;stimnmncswiclrigvcrvfol1det. 

i 48. In Fällen, in denen vor dem Inkrafttret3n dieses Bllnclcs,:scsctzes 

bosondüro Üb",rwachungsmassnahmen angeordnet wurden, ist dia imo X'ei nun,::.; clL1fzllhoben, 

yvonn n2ch dem Vvirksamkei tsbeginn dieses Bundosgesetzes die für die .L\nordnung 

solcher EassnDhmen geforderten Vorallssetzllngen nicht vorliegen. 

i32.:.. Die T8gc des Post-laufes sind in die Fristen, die dllrch CLlC!!3eS 

Bunde sgese tz für die Lbgabe von Lnmoldungen orl,cr die Erstattung von _"nzoigcn 

festgesetzt sind oder die vom Finanzamt allf Grllnd diasos Bllndesgesotzos 

bestiE1!llt ·worden, nicht oinzurechnen • 
. ~ 

.i)O. Auf Iöneralöl, das nach don Bostimmungen dieses Bt1.l1clcsgosctzos der 

Min~;r3lölstcuc,r unterliegt, tsind die Bustimmungen des Bundesgesotzcs vom 

8. I:2.rz 1950, BGBl.Nr. 88, über die Einhobung olms Zuschlages zllT I=inc:Ta1öl

steucr~ in der Fassung der JtiIine:ralölsteuernovelle 1951 9 BGBl.Nc~. 180 9 une' des 

Bunc;_ü;'l{~csctzes vom 19. Nlärz 1952, BGBl.Nr. 73, mit der Nlassgabe anzuvlGndon, dass 

für :Jiin,,;ralöl, das dem höhoren steuorsatz (§ 2 Abs.l) untürlL;gt 9 clOT höhere 

und für andores Trimralöl der nLdrigoro Zusch12g einzuheben ist. 

,~_5~ (1) Dieses Bundesgdsetz tritt am ersten Tag dos KDlondermonats in 

Kraft, der dem lJonat d'3r Kundmachllng folgt. 

(2) Mit der Vol1ziehllng dieses Bundesgesetzes ist des Bundesministe

rium für Finanzen betraut. 

-0-0-0-.-.-

In forffit')ller Hinsicht wolle: der !lntrag ohne erste Lesllng dom Finanz- w1d 

Blldgot8usschuss zu'sowiesen werden. 

-0-0-.-"-.-
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40.Beiblatt Beiblatt zur Parlamcntskorrcpondenz 8. Juli 1959 

E r 1 ä u t ern d e B e m e r k u n gen 

zu den einzelnen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Mineralölsteuer 

(~ineralöls{euergesetz 1959 - MinStG. 1959). 

Zu § 1. 

Der Umfang der Mineralölbesteuerung -vvird bis auf unbedeutende, durch die 

Anpassung der Umschreibung des Steucargegenstandes an die Begriffsbestimmungen 

des Zolltarifes bedingte Abweichungen beibehalten. Soweit Abgrenzungen not

wendig sind, wird wie bisher vom DestillntionsverhaJten und dsr Viskosität des 

betreff~:ndcn Mineralöls ausgegangen 0 Die Dichte s teIlt keir. Unterscheidungs

merkmal mehr dar, weil sie für die Einordnung der Mineralöle in die einzelnen 

Nummern des neuen Zolltarifes nicht massgebend ist .. Die Steu~rpflicht eines 

Mineralöls ergibt sich ausschliesslich aus dessen Tarifierungjin allen Fällen, 

in denen ein steuerpflichtiges Mineralöl im Zolltarif namentlich genannt ist, 

ergibt sich aus der Tarifierung gleichzeitig c.:-uch der anzuwendende Steuersatz 

(§ 2). Das in einer eingeführten Ware verarbeitete Mineralöl ist nicht mehr 

Steuergegenstand, wenn eine solche Ware in eine andere als die im § 1 genann

ten ZolltarifnWTh~ern einzuordnen ist, weil zur Herstellung gleichartiger Waren 

im Inland steuerfreies Miner[Üöl verwendet werden kann. 

Der Steuer unterliegen folgende Min8ralöle: 

Nummer des 
Zolltarifes 

bisher steuer
pflichtig nach 

27.07 A 

aus 27.07 D 

Benzol, Toluol, Xylole § 1 ~~s. 1 Z.2 MinStG, 1949 

andere Öle und andere Destilla-· 
tionsprodukte der Hochtemperatur-
Steinkohlenteere und gleichartige 
Produkte mit der im § 1 Abs ~2 Et.b 
angegebenen Beschaffenheit. 

Hiezu gehören Lösungsbanzol; 
Schwerbenzol, Solvent-Naphtha, 
aromatenrei6heBenzine, aromaten
'reiche Benzin-Benzolgemische und 
ähnliche Produkte. 

Erdöl und Schieferöl, roh § 1 Abs. 2 MinStG. 1949 
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·41. Beiblatt Beiblatt zur Par1amentskorrespondcnz 8. Juli 1959 

Nummer des 
Zoll tarifes 

bisher steuer
-'j .~ pflichtig nach 

27.10 A 

Rohöle waren bisher steuer
pflichtig, wenn sie den Gegen-
stand d8r Einfuhr oder einer 
Übertretung des im § 1 Abs. 2 
MinStG.1949 verankerten Vervven
dungs- oder Abgabeverbotes 
bildeten. Gestattet war nur die 
Verwendung in der Gevi'inQungs
stätte, die Abgabe an Erzeu
gungsstätten (Raffinerien) und 
die Ausfuhr. Da für die Beibe
haltung eines solchen Verwendungs- 0 
oder Abgabeverbotes kein Anlass 
mehr besteht, sind Rohöle nun-
mehr ohne Rücksicht auf ihre 
Verwendung Gegenstand der Mineral
ölsteuer. Durch eine entsprechende 
Fassung der Bestimmungen über das 
Entstehen der .Steuerschuld und 
der Befreiungsvorschriften ist 
jedoch vorgesorgt, dass wie bis-
her keine steuerliche Belastung 
eintritt, wenn Rohöle im Gewin
nungsbetrieb verwendet oder zur 
weiteren Bearbeitung oder Verar
beitung eingeführt oder abgegeben 
oder aus dem Zollgebiet ausgeführt 
werden·. Die vorgesehene 'Neureglung 
ermöglicht nunmehr auch die Lagerung 
unversteuerter Rohöle ausserhalb des 
Gewinnungwbetriebes in Freilagern. 
Den besonderen Verhältnissen in 
Erdölgewinnungsbetrieben 'nird Rech
nung getragen (siehe Bemerkungen 
zu § 9). 

Petroläther und Benzine, ausgenommen 
Testbenzine 

27.10 B Testbenzine 

, 27.10 C . Petroleum 

27.10 D Gas öle 

.aus 27.10 E Heizöle mit der im § 1 Abs.2 
lit.c angegebenen Beschaffen 
heit 

§ 1 Abs,_ 1 Z.l 
lit.a MinStG. 1949 

§ 1 Abs.1 Z.l 
lit.a MinStG. 1949 

§ 1 Abs.l Z.l 
1it.b MinStG. 1949 

J. !I 

" 
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Nummer des 
Zolltarifes 

bisher steuer
pflichtig nach 

aus 27.10 I 

29.01 C 

aus 29.01 E 

Es handelt sich hier um 
die sogenannten Hleichten l' 

Heizöle. 

andere Erdöle und Sch ieferöle, 
andere als Rohöle, einschli2ss
lieh anderweitig weder genann
ter noch inbegriffener Zuberei
tungen mit 70 oder mehr Gewichts
prozent Erdöl oder Schieferöl, 
in denen diese Öle den wesent
lichen Bestandteil bilden, mit 
der im § 1 Abs. 2 lit.c.angege
benen Beschaffenheit. /= 
Benzol, Toluol, Xylole 

Es handelt sich hier um 
chemisch oder technisch 
reine Kohlenwasserstoffe, 
alle übrigen gchören in 
die Nummer 27.07. 

andere flüssige (chemisch oder 
technisch reine) Kohlenwasser
stoffe der im § 1 Abs.2 lit.d 
bezeichneten Art. 

Es handelt sich um jene 
Kohlenwasserstoffe, die den 
Hauptbestandteil des Erdöls 

1') bilden. 

§ 1 Abs.l Z.l lit.a 
oder b, je nach Be~ 
schaffenhei t 

§ 1 Abs.l Z.2 
MinStG.., 1949 

§ I Abs.l Z.l lit.a 
oder b, je nach Be
schaffenheit 

Zum Unterschied von den im § 1 Abs. 2 lit. abis d bezeichneten Waren ge

hören die in lit. e angeführten (Nummer 36.08 B: bestimmte Waren aus leicht 

entzündlichen Stoffen, wie flüssige Brennstoffe für Feuerzeuge und dgl., in 

Behältnissen mit einem Rauminhalt von 300 cm3 odel' vwniger; Nummer 98.10: 

Fe1ll.crzeuge und Anzünder, Teile davon) nicht als solche zum Steuergegenstand , 

sondern lediglich jene in di8sen Waren enthaltenen flüssigen Brennstoffe, die 

nach li t.a bis d steuerpflichtig sind·. 

Bei dem im § 1 umschriebenen Steuergegenstand handelt es sich wie bisher 

nur um solche Mineralöle und diesen gloichartige Produkte, die allein oder in 

Verbindung mit anderen Stoffen zum Antrieb von Motoren geeignet sind. Sie unter

liegen ohne Rücksicht darauf ,zu wo lohem Zweck sie tatsächlich v c;rwendet werden, 

der Minernlölsteuer; da je doch di e Befreiungsvorschriften die Verwendung von 

s,t,euerfreiem Mineralöl im Rahmen der gewerblichen Wirtschaft unter der Voraus-

Hiozu gohören vor allem Gemische aus den in 
die vorher angoführten Zolltarifnurnmern 
einzuroihenden Mineralölon" 
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setzung vorsehen, dass das Miner~löl weder zum Antrieb von Motoren noch zum 

Heizen oder Beleuchton verwendet wird, erfasst die Uineralölsteucr tats~chlich 

nur den Verbrauch flüssiger, zum Antrieb von Moto:'en geeigneter Kohlenwasser

stoffe zwecks Gewinnung' von Energien 

Zu § 2. 

Die Stouors~tze werden in der bisherigen Höhe beibehalten. Der höhere 

Steuersatz soll erst dann angewendet werden, wenn bei der Destillation bis 

200 0 mindestens 90 J~ übergehen (bi.s1c.er mehr als 80 %), da die ses Destillations

verhalten auch zolltarifarisch das für die Ab~enzung der Petrol~ther, Bezine 

und Test benzine von den übrigen Mineralölen (Petrolev..m, Gasöl usw .. ) massgeb en

de Kriterium bildet. 

Das DestillatioLsverhalten von Mineralölen w~d von den Abgabenbehörden 

nach der ASTM (American Society for Tosting Materials) Vorschrift crmi tteHl<" 

Auf dieser international anerkannten technischen Norm sind die meisten natio

nalen Normen, so auch die ÖNOPJJ C 1160, aufgebaut" 

Der im § 2 Z., 1 des gd tcnden Mil1sralölsteuergesctzes vorgesehene einheit

liche Steuersatz für aus Altölen hcrgostellt,o Mine~::,alöle wird nicht übernommen, 

da ih.'1l keinerlei praktische Bc:deutung zukomrilt" 

Eine pestimmte Art der Ermittlung des Eigengewichtes ist wie bisher nicht 

vorgesehc11 7 da im ZUge der Entwicklung der Messtechnik ständig neue und verbes

serte Methoden gefunden werden" Zulässi g ist daher sowohl die Gewic'ht sermi t t

lung dur eh Abwaagc als auch d~TI' eh Berechnung. 

Zu § 3. 

Verbrauchsteucrn~ die anlässlich der Einfuhr steu8:':"pfJ.ichtiger 'daren er

hoben werden, sind Eingangsabgaben im Sinne des § 3 Abs. 1 des Zollgesetzes 

1955. Es sollen daher auch für die Erhebung der Mine~'·a.lölsteucr für eingeführ

tes Mineralöl unabhängig davon, ob hiefüy ein Zoll zu entrichten ist, die Vor

schriften über die Erhebung der Zölle sinngem~ss Anwendung finden" Aus diesem r:::U 

Grund soll auch dip. Erhebung der Steucr für eingeführtes MiYl.eralöl den Zoll

~mtern ob:Liegen, 

Die im Zol~gesctz 1955 vorgesehencn Befreiungen gelten auch für die Mineral

ölsteuero Von besonderer Bedeutung ist die im §, 35 IHr. b des Zollgesetzes 1955 

enthaltene Befrc:d,UYlgsbestimmung für Betriebsmittel, die in Fahrzeugen aller Art 

mi tgeführt werden. 
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Zu § 4,. 

Die St",uerschuld entsteht bei jeder Vvegbringung von Mineralöl. Eine wie

derholte Besteuerung desselben ll,iineralöls vvird dadurch vermieden, dass für 

in einen Erzeugungsbetrieb oder in ein Freilager aufgenommenes Mineralöl die 

Steuer nicht zu orheben oder die bereits entrichtete Steuer zu erstatten ist 

(§ 7 Absn 1 lit. a). 

Für rohes Erdöl, das im Betrieb, in dem es gewonnen YiU rde, verbraucht 

wird, entsteht keine St~uerschuld. 

Zu § 6. 

Zu Ziffer 1: Die Befreiungsvorschrift erstreckt sich vor D.llem auf 

Mineralöl, das im Verlauf eines Produlüünsprozesses (in Erzeugungsbetrieben) 

oder für Reinigungszwecke (in Erzeugungsbetrieben od8r Freilagern) verbraucht 

'lvi rd. Hinsi chtlich dieser Begünstigung werden die Erzeugungsbetriebe und Frei

lager den in Z. 2 bezeichneten Betrieben gleichgestellt. Diese Gleichstellung 

entspricht der bishcrig2n Rechtslage, die bisher für das nach Z. I begünstigte 

Mineral öl erforderlich gewesene Ausste llung von Freische inen ist aus Gränd<.:n 

der Verwaltungsvereinfachung nicht mshr vorgesehen. Die Befreiungsvorschrift 

der Z" 1 vereinfacht die jberwachung der Erzeugungsbetriebe und Freilager, weil 

eine Besteuerung des im Betrieb verbrauchten Mineralöls nur eintritt, wenn ein 

Verbrauch zur Gewinnung von Energie (Antrieb von Motoren, Heizen oder Beleuch

ten) oder ein Verbrauch zu einem betriebsfremden Zweck statteefunden hat. 

Zu Ziffer 2: Die Steuerfreiheit wi rd nur für solches Mineralöl gewährt, 

das ausserhalb eines Erzeugungsbetriebes oder eines Freilagers im Rahmen eines 

Gewerbebetriebes oder eines Betriebes gewerblicher Art einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechtes zu einem begünstigten Zweck vervvendet wird; für Mineralöl, 

das in einem Erzcugungsbettieb oder einem Freilager cinem begünstigten Zweck 

zugeführt wird, gilt Z. 1 (=ieho die Erläuterungen ~u dieser Befreiungsbestillm

mung). Die bisher bestandene Beschränkung auf bestimmte Branchen oder Betriebs

kategorien (z.B, Fabriken) cntfällt. Die Begünstigung hängt allein von der Art 

der Verwendung des Mineralöls im Rahmen des Betriebes ab. Durch die in lit. a 

enthaltene allgemeine Umschreibung !Iauf andere Art als zum Antrieb von iJ.!:otoren, 

ZUlU Hei zen oder Belcuchten tl wi rd der sachliche Umfang der Steuerbefreiung in dem 

Sinne abgegrenzt, dass nur solches Mineralöl steuerfrei bleibt, das nicht der 

Energiegewil1nung dient .. Von dem Grundsatz, dass die Mineralölsteuer im Ver

brauch flüssiger~ zum Antrieb von Motoren gEEigneter Kohlenwasserstoffe dann er

fassen soll, -"enn dieaczuT Gewinnung von Energie verbraucht werden ( siehe di e 
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Bemerkungen zu § 1), wird durch li t. b bis d nur insoweit abgegEmgen, als 

Steuerfreiheit für jenes der Energiegewinnung dienende Mineralöl weiterhin ge"7 

'!Jährt wird, das berci ts bi sher nach einzelnen Best immungen des aufgehobenen 

§ 7 der lvIinoralölsteucrdur chführungsverordnung stcucrfre i vlar; dadurch sollen 

Härten vermißdcn werden. Die Steuerfreiheit tritt b~rcits im Zeitpunkt-der Ein

fuhr oder dar Wegbringung des Min-:ralöls ein. Dadurch ist d8r I,icfsrant dos Frei

scheininhabers in der Lage, das Mineralöl zu einem um die Steuer vermind2rten 

Preis abzugeben. Eine Nachforderung der Steuer beim Lic.'!fcranten in Fällen" in 

denen das auf Fraischcin abgegebene Mineralöl bes timmungswidrig verwendet 'NU rde, 

ist ausgeschlossen} weil für dieses Mineralöl der Freischeininhaber zum Steuer

schuldner wird (siehe § 5 Z. 2). 

Zu Ziffer 3: Die eingeräumte Befreiung erstreckt sich auf Mineralöl, das 

bei Untersuchungen ausserhalb des Herstellungsbetriebes oder.Freilagcrs oder 

bei solchen Untersuchungen verbraucht wird, in deren Verlauf Energie gewonnen 

vvi rd (zum Beispiel Festste llung der Oktanzahl von Be zinen). Findet eine Unt er

suchung, in deren Verlau f keine Energie gewonnen vrird, im Betrieb statt, so gilt 

'Z. 1. Vorau;')sotzung für die StcuerBsfreiung ist in jedem Fall, dass das Mineral·-

öl selbst untersucht wird. 

Zu Ziffer 4: Di e Stou8rbefr:;iung stellt "' ine Begünst igung für jene Luft V8r

kehrsunternehmen dar, die Flüge .im internationalen V3rkehr durchführen. Luftver

kehrsunternehmen sind ge:näss § 101 des Luftf8.hrtgesetzes, BGBloNr. 253/1957 1 

Unternehmen zur gewerbsmässigen Beförderung von P'::rsonen und Sachen mit Luftfahr

zeugen (Luftbeförderungsunternehmen) und Unternehmen zur gewerbsmässigen Ver

mietung von Luftfahrzeugen (Luftfahrzeug-VermietUl1gsunternehmen)" Die Befreiungs-' 

vorschrift ersetzt hinsichtlich der Treibstoffaufnahme von Luftfahrzeugen eines 

ausländischen Luftverkohrsunternehmens aus Zollagern die bisher gerrBss § 35 

lit. b des Zollgesetzes 1955 in Verbindung mit dessen § 3 Abs. 2 geltende Mineral~ 

ölsteuerbefreiung und ermöglicht diesen Luftfahrzeugen zusätzlich die Treibstoff

aufnahme aus Freilagern, sohin auch die Versorgung mit im Inland hergestellten 

TreibstoffC'l1, Die SteuE.:rbefreiung für Trei bstoffe, die von allen anderen ausläh

dis ehen Luftfahrzeugen für den Rückflug ins Zollaus land aufgenommen werden) rich

tet sich nach § 35 1it. b des Zollgesetzes 1955. 

Zu Ziffer 5 ~ Die Besteur:n'ung des von der Abgabenbehörde entnommenen 

Mineralöls wä"'c eine Härt .. :', weil die Proben unentgeltlich zu überlassen sind 

(§ 37 Abs, 2 1it. 0). 
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Zu Ziffer 6: Die Steue rbefreiung für Mineralöl, das an ausländische 

diplomatische Vertretungen zum Betrieb ihrer Dienstfahrzeuge oder das an aus

ländische diplomatische Personen und Berufskonsuln zum Betrieb ihrer Kraftfahr-, 

zeuge nbgegebcn -,vird, wird derzeit auf Grund der allgemein nnerkf1.nnten Regeln 

des Völkerrechteseinger&umt, die gemäss Art. 9 Bundes-Verfassungsgesetz als 

Bestandteile des Bundesrechtes gelten. Die Steuerbefreiung für Miner:=:.löl, das 

an nusländische berufskonsularische Vertretungen zum Betrieb ihrer Dienstfahr

zeuge abgegeben 1,'rird, fusst nicht auf einer allgemein anerkannten Regel des 

VÖlkerrechtes, wohl aber auf einer bereits in einer grossen Anzahl von Staaten 

bestehendel Übung, Das Erfordernis der Reziprozität schützt vor einer ,\usnützung 

der Begünstigung durch Vertretungen oder Vertr'eter solcher Staceten, die ihrer

seits nicht bereit. 'ind, österreichischen diplomatischen oder konsularischen 

Vertretungsbehörden und Vertretern die gleichen Begünstigungen zu gewähren. 

Zu § 'lei; " 

Durch die im Abs. 1 vorgesehene Nichterhebung oder Erstattung der Steuer 

soll bewirk;t werJen, dass die steuerliche Belastung 'solcher Mineralöle, die 

einer weiteren Bearbeitung zugeführt werden oder die ausserhalb des Erzeugungs

betriebes gelagert werden sollen, orst im Zeitpunkt der Wegbringung der bear

beiteten oder gelagerten Mineralöle 8intritto Gleichzeitig wird eine mehrmalige 

Besteuerung desselben Mineralöls Vermieden (siehe auch die Bemerkungen zu 

§ 4), die Vorc1Ussetzung für die Realisierung der im § 6 Z. 2, 4 und 6 angeführ

ten Steuerbefreiungen geschaffen und erreicht, dass ausgeführtes Minernlöl vHe 

bisher keine steuerliche Belastung tr~gt. Die Nichterhebung oder Erstattung der 

Steuer für d8.S auf dem Transport zugrunde/gegangene Mineralöl hat ihren Grund 

darin, dass eine steuerliche Belastung nicht eingetreten w~re, wenn das Mineral

öl am Bestirm'lll.mgsort eingelangt wäre oder ins Zollausland g0brncht worden wäre. 

In den Fällen des Abs. 2 wird die Steuer erstattet, wenn der Lieferant 

selbst Steuerschuldner war; war dies nicht der Fall, so wird sie vergütet. 

Zu § 8. 

Die Abgabe ~er Anmeldung tritt an die, Stelle der in don bisher gel tenden 

Vorschriften angeordneten Übsrsendung G'iner Durchschrift der für steuerliche 

ZW0cke zu führenden Bücher; 'die Führung gesonderter steuerlicher Aufzeichnungen 

ist nicht mehr vorgesehen (siehe die Bemerkungen zu den §§ 31 bis 35). 

Da der Steuerschuldner die Steuer selbst zu berechnen und ohne amtliche 

FGstsetzung o.bzuführen hat, ur..terbleibt im Regelfrtll die Erlassung eines Steuer

bescheid.es. Die Ausnahmefalle, in denen ein Steuerbescheid zu.erlassen ist, sind 

im Abs, 3 aufgezählt n 

8/A IX. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)28 von 38

www.parlament.gv.at



47. Beiblatt ße:ibl.2.~,-t, zur ?"lrlamentskorrespondenz 8 " Juli 1959 

Eine. Änderung des Zeit punktes der Fälligke it tritt gegenüber der bisherigen 

Regelung nicht ein. 

Zu § 9" 

Da Betriebe, in denen rohes Erdöl gewonnen (gefördert) wird, im Vergleich 

zu allen übrigen Herstellungsbetrieben technische und wirtschaftliche Besonder

hei ten c:mfweisen, wird im Abs 0 1 zwischen Erdölgewinnungsbetrieben und Erzeu

gungsbetrieben unterschieden. Diese Unterscheidung ermöelicht eine den sachlichen 

Erfordernissen entsprechende Abgrenzung der Bestimmungen über die Jmzeigepflich

ten, die Aufzeichnungspflicht und die amtliche Aufsicht 0 

Nenn Mineralöle miteinander gemischt werden oder Min2ralöl mit anderen 

Stoffen gemischt wird, liegt nac:h del" Re .."!htsprechung da::; Vervrc:tl tungsgerichts

hofes dann eine Herstellung VOC, wenn etas Gemisch A.ls l1ineralöl c1.llzusehen ist. 

Das Vorgehen nach dieser Rechtsauffassung hat in der Praxis vielfach zu 

Schwierigkeiten und Härten geführt; theoretisch wäre sogar der eine solche 

Mischung vornehmende Verbraucher .zum Hersteller geworden. Durch die Rege lung 

im Abs. 2 soll vermieden werden, dass .Betriebe, in denen die erwähnten Mischvor

gänge eine wirtschaftlich unterg0.ordnetp Rolle spielon, als Erzeugungsbetriebe 

erfasst werden. Die im Abs. 2 lit. c angefüh!tc 5 %-Grenzc bewirkt, dass Tank

stellen, b~i denen durch Mischcn von Mine=alölen sogenannt~ Zwcitaktcrgomische 

hergestellt word~n) nicht zu Erzeugungsbotrieben werden. 

Zu § 10" 

Aus der Betriebsanzeige (Abs. 1) ergibt sich auch die örtliche Begrenzung 

des Betriebes, die ~r die Frage von Bedeutung ist, ob ein Mineralöl als aus dem 

Betrieb weggebracht anzusehen ist. 

Die Anzeigefrist von bish8r18 Stunden wird im Hinblick 2.uf die in den 

meisten Betrieben eingeführte Fünft'1g,:;woche auf drei Tage verlängort (Abs, 3), 

~u § J:l.:. 
Die bisher geltenden Vorschriften 1assen di~ Anordnung besonderer Uber

wachungsmassnahmcn ohne Rücksicht darn.uf zu, ob vlegen einer Zuwiderhandlung gegen 

die Mineralölsteuervorschri ften ein Str':-.l.fvorfahren cj ngclen tot wurde, N~1ch 

Abs'. 1 li t" c s ollen nunmehr bes ondr::n:e Jbürw[lchungsmassnal1men nur dann angi::ord

net werden können, wenn durch die Z-u.wid;~rh::mdlung d8r Tatbestand eines anderen 

Finanzvergehens als e inor FinanzordrmngswiJrigkei t erfüllt und vwgen eines s 01-

ehen Vergehens eine Strafe verh~ngt m~rde. 
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Di:; BestinmlUngen des Abs. 2 dienen der Klarstellung. Die Aufh2bung der 

Anordnung bt::s,onderer Überwachungsmassnahmen ist in den bisher geltenden Vor

schriften nicht geregelt. 

Zu § 12" 

Diese Besti~mung ermöglicht die Versteuerung des im Zeitpunkt der Betriebs

einstellung vorhandenen Mineralöls. Es tritt kraft Gesetzes der Tatbestand ein, 

der zum Entstehen der Steuerschuld führt. Das Mineralöl knnn jedoch unter den 

im § 7 Abs. l,angefUhrten Voraussetzungen unversteuert weitergegeben oder ausge

führt werden. 

Zu § 13. 
s 

Die Errichtung von Freilagern soll vor allem die Versorgung solcher Ver

br2.uchcr erleichtern, die im Besitz von Freischeinen sind l und die Zwischen

lagerung von unvcrsteu8rten, zur .Ausfuhr bestimmten Mineralölcn ermöglichen. 

Ferner haben auch Inhaber von Herst~llungsbetrieben durch die Errichtung VOll Frei

lagern die Iv'[öglichke i t, Mineralöl, das im Herstellungsbctrieb aus Plat zIllangel 

nicht untergebracht w2rden kann, ausserhalh des Betriebes unversteuert zu lagern. 

Die Freilagerbestimmungen ge 1 ten nicht für Erzeugungs betriebe, weil ill so lehen 

nicht nur das dort hergestellte, sondern auch jedes in den Betrieb aufgenorJlnene 

Mineralöl. unversteuert gelagert v,erden kann (§ 7 Abs. 1 lit. a) 0 In ErdölgowiYl-

nungsbetriebcn können für nicht im Betrieb gcrronnencs Mineralöl Freilager einge

richtet werden. 

Die Voraussetzungon für die Ertcilung der Freilagerbewilligung sind im 

vr~scntlichcn unverändert geblieben, jedoch wird das VO,rliegel'1 eines "wirtscho.ft

lichen Bedürfnisses:' (§ 15 Abs. 1 MinStDV. 1949) nicht mehr g(;;fordert, weil die--

s €r unbes t i~mte Begriff ein", d ndeutige Auslegung nicht zuliess i überdies hat die 

Erfahrung gezeigt, dass FreilagerbcYTilligungen nur dann b.:;antragt v,orden, wunn 

sich in der näheren Umgebung des projektierten Freilagers Betriebe 1'cfL'lden, 

deren Inhaber als Freischeinkunden in Betracht kommen. Durch den Wcgfc:tlJ_ des 

"wirtschaftlichen Bedürfnisses 11 als Voraussetzung für die Erteilung der Freilagor-·, 

. bewilligung soll auch ein EingreiLn der Verwal tung in den freicn Wettbewerb 

tunliehst vermieden werden. 

Die im § 8 des Mineralölsteuergesetzes 1949 enthaltene Einschränkung, dass 

in einem Steuerfreilager nur Mineralöl inländischer Herkunft gelagert werden darf, 

soll entfallen, da es sich als notwendig erwies~ hat, die Lagerung solcher 

Mineralöle ausländischer Herkunft zuzulassen, Q.ie im Inland nicht oder nicht in 
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der für den begünstigten Verwendungszweck benötigten Qualität hergestellt 

werden (z.B. bestimmte Test- und Spezialbenzine für Freischeininhaber, Flug

benzine). 

Die gleichzeitige Lagerung von unversteuertem und versteuertem Mineralöl 

in einem Freilager ist nicht mehr vorgesehen, Vleil sie zu 0berwachungsschwierig

keiten geführt hnt. Die ErvTciterung der Freiln.gerbewilligung (z .B. Einbeziehung 

zusätzlicher Lagerbehälter) oder die Einschränkung des räumlichen Umfnnges eines 

Freilag~rs ist jederzeit möglich. 

Das I3ewilligungsverfahren wird dadurch wesentlich beschleunigt, dass die 

Bewilligung nicht mehr wie bisher vom Bundesministerium für Finanzen, sondern 

vom Finanzamt ertoilt werden soll (§ 15 Abs. 2). 

Zu § 14, 

Die im Abs. 2 vorgesehenen Fristen sind den im Tilgungsgesetz 1951, 

BGBl. :Nr. 155, bestimmten Fristen angepnsst. 

Aus Abs. 4 lit. n. geht hervor, dass sich die Freilagerbevvil;t.igung grund

sätzHch nur auf Objekte erstrecken kann, die sich in der Gewahrsame des Antrag

stellers befinden. Scheidet ein Teil eines Freilagers aus der Gewahrsame des 

Freilagerinhabers aus (z.B. bei Vcnnietung einzelner Lagerbehälter), so ist der 

Bewilligungsbescheid zu ändern (§ 15 Abs. 3). Das Ausscheiden aller Freilager

objekte aus der Ge1J'm.hrsame des Frcilagerinhabers führt, gemäss § 17 Abs <. 2 li t. a 

zum Yiidcrruf der Freilagerbewilligung • 

Die im Abs. 4 li t. bund c angeführten Ausschliessungsgründ.e el'fU~prechen 

den im § 11 Abs. 1 lit. a unq b angeführten Voraussetzungen für die Anordnung 

besonderer Uberwachungsmassnahmen für Erzeugungsbetriebe. Die Anordnung beson

derer Übcrvmchungsmassnabmen komInt für Freilager nicht in Betracht, da eine 

Begünstigung nicht erst durch eine zusätzliche Belastung der Verwaltung ermög

licht warden soll. 

Zu § 15,. 

Die im Bewilligungsbescheid anzugebende örtliche Begrenzung (Abs. 2 und 

3) ist für die Beurteilung m8.ssgebend, oh ein Mineralöl nl s nus dem Betrieb weg

gebrncht o.nzusehen ist (Tntbestnnd, dur ch dessen Verwi rklichung die Steuerschuld 

entsteht);> 

Die Zus t ändigkeit des Finanzamtes zur Erte ilung der Freilagerbewilligung 

entsp richt dem in dcm Verfahrensgesetzenn der Abgabenverwaltung vorg8sehenen 

Inst3.nzenzug; siei soll nicht nur das Be.willigungsverfnhren beschleunigen, sondern 

dem Antrngsteller Cluch die Möglichkeit zur Einlegung eines ordentlichen Rechts-
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nüttels geben. Nach den bisher geltenden Vorschriften ist das Bundesministerium 

für Finanzen zus tändig, dess en Entsche idung nur durch Besch~.7erde an den Verwal

tungsgerichtshof oder an den Verfassungsgerichtshof angefochten werden kann. 

Zu § 16. 

Die Anzeigepflichten entsprechen den gleichartigen Verpflichtungen der 

Inh"..ber von Erz2ugungsbetrieben. Bezüglich der Anzeigefristen siehe die Bemer

kungen zu § 10, 

Zu § 17& 

Die neugesckl.ffenen Bestimmungen des Abs. 1 li t. d s ollen die Vlciterführung 

des Freilngers bis zur Übernahme des Betriebes durch den neuen Unternehmer sichern. 

Dies.cm "flird durch die vorgesehene Regelung die MögliclLls:ei t gegeben, rechtzeitig 

eine nuf seinen Namen lautende Freilp.gerbewilligungen zu erwirken. 

Wenn nnchträglich eine der für die Erteilung der Freilagerbevrilligungge

forderten Vor?ussetzungen wcggefallen ist, so ist die Freilagerbewilligung nnch 

Abs. 2 lit. a zu widerrufen. In den Fällen des Abs. 1 lit. b bis d sowie in den 

Fällen des § 26 Finanzstrafgesetz bedFl.rf es keines Widerrufes, weil d,,,,"s Recht 

zur Führung des Freilngers krnft Gesetzes erlischt. 

Solange d"ls RGcht zur Führung des FrcilFl.gers nicht erloschen ist, unter

liegt der Betrieb der amtlichen Aufsicht. Um zu vermeiden, dass Betriebe über

wacht werden müss en, in denen sich dur eh längere Zeit kein Mineralöl befindet, 

ist im Abs. 2 lit. b der Widerruf der Freilagerbewilligung vorgesehen, wenn im 

Freilager während eines ZcitraUlllCS von mehr als sechs Monaten kein Mineralöl 

gelagert wurde. Eine Freilagerbewilligung kann auf Antrag j oderzeit wieder er

teilt vvcrd::,'ll, wenn die geforderten V örauss~t zungen vorliegen" 

Durch die Bestimmung8n des Abs_ 2 soll vor allem vermieden worden, dass 

Betrieben, in demen Mineralöl bloss umgefüllt wir d, eine freilagerähnliche Ste llung 

zukct'1.'l1t " 

Zu § 20. 

Eine Glaubhaftmachung des Bedarfes (Abs. 1) wird insbesondere dann in Be

tracht kommen, wenn der Betrieb neu eröffnet wurde oder der Mineralölbedarf 

starken Schwankungen unterliegt. 

nie Überwachung der Verwcndungsbetricbe verursacht eine starke Belastung des 

Kontroll3.ppilr3.tes der Finanzverwaltungo Die leichte Kontrollierbarkeit der be .. 

stimmungsmässigcn Verwendung muss deshalb nach wie vor)sinc wesentliche Voraus-· 

setzung für die Ausstellung von Freischeinen bilden (Abs. 2 lit. a)" 
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Der Bestimn1Ung des Ahs. 2 lit. b liegt die Überlegung zugrunde, dass im 

Interesse der Sicherung des Steu~raufkommens steuerliche Begünstigungen nur 

zuverlässigen UnternebL~ern eingeräumt werden sollen. 

I ~u§ 22" 

In Hinkunft soll die P~gnbe der Bezugsquelle im Freischein entfallen, 

um dem Freischeininho.ber beim Mineralölbezug wirtschaftliche Beweglichkeit 

einzuräumen. Die vorgesehene Ausstellung gesonderter Freischeine für jede 

Mineril,lölart und die Ausstellung auf Teilmengen lautender Freischeine ermögli

chen dem FreischcininhC:cber nunmehr couch den gl<:;ichzeitigen Bezug bei v8rschie

doncn Lieforantc)l1; ohnc dass wi·~ bisher das Rücklangen dGS einzigen Freischeines 

abgewr',rtct werden muss" 

~23. 

Zu den im Ergänzungsbescheid angegebenen Zwecken darf ab dem Zeitpunkt der 

Bekanntgabe des Bescheides auch das bereits vorher bezogene oder einge~hrte 

Mihcra16l verwendet werden . 

. z u ___ i ... ~§.:: .. 
E:l.nc bc'C. t}mDungs'.'iidrige Verwendung führt gomäss § 4 Abs. 1 li t. b zum 

Entstehen der Steuerschuld. 

D5_e im Ab::;" 2 getroffene Regelung entspriCht der Steuerbefreiung ~r 

Mit,(,rr:.löl, c1.as für Zwecke eines Herstellungsbetriebes oder aines FreilGgers 

untersucht vrirj. 

~1?_§ 27-

Wird noch nicht verwendetes oder berci ts bestinmmngsgemäss verwendetes 

Min~ralöl au::; dem Verwendungsbetrieb weggebracht, so entsteht durch die Weg

bringung 0.i0 Steuerschuld (§ 4 Abs. I lit. b), es sei denn, dass die bcstinrr~ungs

miissige Ven1cr.,d,mg ir.. der Erzeugung einer mineralölhs.ltigen ·,y:lre bestemd, die 

nicht Steuergcgenst[wd ist. Hat vor der Wegbringung eine bestiL1L1ungsvvidrigc 

Verwendung stclttgcfunden, so entsteht cli e Steuerschuld bereits dur ch die bestim-

mungsvTidrig·:; Verwendung, 

Die Sil1:'lgernäs~Je Anwendung der Besti~.r{jungen, welche die 1'Vegbringung von 

Minerr.lÖJ_ aus El'zeugungsbetrieben betreffen, ermög licht di e Abgnbe des noch nicht 

verm~nieLm ode~' 'Jorei ts bestirnmungsgemäss verwendeten Min'ero.löls an Erz eugungs':" 

betripbc) an rreil3.gcr od er auf Freischeine • Dem Freischeininhq,ber vrird dadurch 

die M:öglichkcH geboten, nicht mehr b'enötigtes oder im Betrieb nicht mehr vcr

wendbn,re3 j',/Iinercolöl ohne Eintri t t ei ner steuer lichen Belast ung zu vsrwerten. 

Dies bsdeut8t Hir den Freischeininhn,ber eine wesentliche Erleichterung, de, die 
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bisher geltenden Vorschriften die Weitergabe des auf Grund vop Freischeinen 

bezogenen Mineralöls nur für den Fall des Erlöschens oder des Entzuges der 

Begünstigung und auch dann nur Edt Bewilligung des Finnnzo'mtes zulassen. 

Zu § 28. 

Eine nicht durch Zeitabl~uf erloschene Bezugsberechtigung erlischt aus 

den gleichen Gründen wie eine Fr~ilngerbewilligung (§ 17 Abs. 1). 

Zu § 29. 
Durch diese Bcstil:1.TIungen soll die Versteuerung jenes Mineralöls ermöglicht 

"\7crden, das sich im Zeitpunkt des Wegfo'llens der für di e Steuerbefreiung mass.., 

gebenden Voraussetzungen im Verwendungsbetrieb oder auf dem Transport dorthin 

befindet 6der das nach dem Erlöschen der Bezugsberechtifung widerrechtlich 

steuerfrei bezogen YTird. Das :Minernlöl kO,nn aber an Erzeugungsbetriebe 1 n.n Frei

Inger oder auf Freischeine abgegeben werden, ohne dass eine steuerliche Beln.stung 

die ses IItUnernlöls c intrit t (siehe die Bemerkungen zu § 27) ~ 

Dns Erlöschen der Bezugsberechtigung durch Zeitnblo'uf ist ira § 29 nicht 

erwähnt, woil der Zci trnul11, innerhalb des sen d"ts Mineralöl bezogen oder einge

führt worden d"lrf, nicht mit dem Zei tr:lill'l, innorhnlb dessen dns Miney.::tlöl verwen

det werden soll, zusamr~enfallen muss. 

Zu § 30. 

Nach den bisher gcltcnde,n Vorschriften sind die Freischeine zus8.romen Bit 

dem abgeschlossenen Verwendungs buch dem Fin3nZflL1t zu übergcben~ Die Führung eines 

Vcrwcndungsbuchos ist nicht mehr vorgesehen (siehe die folgenden Bemerkungen zu 

den §§ 31 bis 35). 

Zu den §§ 31 bis 35. 

Diese Bostir:lYc1ungcn regeln nur, YlClche Unständc aufzuzoichncn sindo In 

welcher Form die erforderlichen Aufzeichnungen geführt w~rden, bleibt dem Unter

nehmer überlasson. Es soll ihm in .Hinkunft möglich sein, die erforderlichen r; 

Daten in seiner kaufmännischon Buchruhrung auszUVl'cison. 

Nach don bisher geltendon Vorschriften habon Inhabor von Erzeugungsstättoll? 

SteuerfreiIngern odor Froischcinon für Zwecke der lI![inernlölsteuer Aufzeic:mungEm 

in BuchforB nnch den in der Mineralölstcuerdurchführungsverordnung vorgeschrie

hemm Mustern zu führen (Steuerbücher , Freilngerbücher und Vorwendungsbücher ), 

Die Führung di::;ser Bücher verursachte in vielen Fällen eino zusätzliche Bclnstung 

des betrieblichen Verwaltungsapparntes, weil sio Angaben enthielt~, die im Regel

fall auch in der kaufmännischen Buc:qi'ührung aufschienen. Auch die Amv8J:1.dung e:Ln·-
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heitlicher Formvl')rschrift~n führte wege·n der innerhalb der einzelnen Betricbs-

kategorien bestehenden unterschiedlichen Verhältnisse zu SchTIierigkciton~ 

Zu § 3l. 

Abs. 1 lit. C trägt den besonderen Verhältnissen in Raffinerien Rechnung. 

Wenn die in Abs. 2 li L b Z. 1 und 2 und li t. d Z. 1 bis 3 angeführten 

Uostände aus Bt;;legen crs ichtlich sind, em brigt sich ihre :1bcrmcüige Al1~führung 

in den zu führenden Aufzeichnungen. 

Zu § 34. 

Die Führung der im Abs.· 3 angeführt8n Aufzeichnungen ist 7r",gen der lücken

losen Über7vachung der Verwendung des ::'.uf Grund von Frcischei:r::.cn bez.:gcncn oder 

eingeführten Mineralöls notwcndig. Die: Jbornahnc der Bcstimr:1ung des 2cufgchobe

nen § 5 Abs. 2 letzter Satz des Mineralölstouergesotzcs 1949, ronach Freischein

inhabern der Handel mit versteuerte~ Mineralöl untersagt war, erscheint deshalb 

entbehrlich. 

Zu § 35. 

In Fällen, in denen die zahlreichen täglichen Wcgbringungcn 8.US GründGn 

der inneren Bctriebsorg[tnisation nicht 'immer an Tag d(H 'ifegbringung [tufgezeich

not werden können, soll die Bestimnung des Abs. 2 Härt0Yl verneiden; sie ninnt allah 

auf die Einführung der Fünftagewoche Bedacht. 

Zu § 36. 

ZU den Ü1 Abs. 2 angcführtL'n Trclnsportnit teIn gehören in erst Cl' Lilüc 

Tankfahrzeuge und Rohrleitungen. 

Zu § 37 ~ 

Eine Kennzeichnung (Abs. 2 lit. g)·von Mineralöl (z.D. durch Färben) wird 

vor allen in Verwendungsbetrieben in B~tracht kor~jen. Sie kann unter Umständen 

eine Vo rauss et zung für die Ausstellung von F~Edschc incn bilden, w~~~n oh1'.8 ihrc 

Vornabn1G die bestil:1L1Ungsmässigc Verwendung des Mineralöls nicht oder nnr durch 

unfangreiche oder zGitraubende Uberwachungsnassnihncl1 gesichert werden könYlte 

(§ 20 Abs. 2 lit. a). 

Zu § 38~ 

N~ch den bisher geltenden Vorschrift'-on sind die llineralölbestände nicht 

nur von UnternelllTccr, sondern jährlich einmal [tuch von Amts wagem festzustellen,. 

Die a!".ltlichen Bestandsaufnahmen konnten wegen ÜberlastUl1.g der Verwaltung nicht. 

imner gleichzeitig r:1it den von· dc.n Unternehmern vorzunehmenden B8standsaufnab:>1ol1 
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stattfinden. Es ergab 'sich daraus eine zus~tzliche Belastung solcher Betriebe, 

in denen Mineralölbestandsaufnahmcm nur durchgeführt werden können, V781111 die 

i~rbeit in Betrieb für die Dauer der Bestandsaufnahme eingest'ollt wird. Es er

scheint desho.lb angezeigt; eino alljährlich durchzuführEmde 8,atliche Feststel

lung, dor Bestände nicht mehr vorzusehen; zumal das Fimmzamt die Ivlinornlölbe

stände gemäss § 37 Abs. 2 lit. d jederzeit (zum Beispiel bei Verdacht c:ines 

Finanzvergehens) von Amts wegen feststellen kann. Als w6itere Erleichterung soll 
, ., 

die BostandsaufnnhmJ in Fällen, in demen das :Hrtschaftsjahfi va);:: IC:'ücmderjo.hl' ab-" 

weicht, nicht nchr Yde bisher auch nm El'J,de des Kaiemderjahres vorgcnornrc1en werder 

müssen 0 

Zu § 39 e 

Diese Vorschrift soll vor allen den Verg18ich der festgestellten nit den 

rechnorisch errnittcl ton Beständen' ermöglichen. 

Zu § 40. 

Diese B2sti~~lungen behandeln jene Obliegenheiten des Betriebsinhabers) deren 

ErfüllUl1fg für die Ausübung der im § 37 angeführten Befugnisse des Fl.llanzuntes 

notwendig ist, 

Zu § 41. ' 

Die vorgesehene Anzeige hnt nicht nur den Zweck, die Abgabenbehörde dnvon 

in Kenntn:is zu setzen, dClss sich unversteuertes Mineralöl auf dGrl Transport 

befindet, sie 'ist auch für don Steuerschuldner dClnn ein 'wichtiges BeweisLlittel; 

wenn Min~ralöl auf deM Transport zugrund~gegangen ist (§ 7 Abs a 1 lit. n). 

Die Anzeigc.n sind künftig nur mehr in cinf8.cher statt bisher in 6.reifachcr 

Ausfertigung zu erstatten und an das Fin",nzaDt zu richten, il1 (lessen Be:ceich 8::.ch 

der Betrieb des Abnchncrs befindet. Die bisher angeordnete AUL1eldung der l'mfnahr2t::; 

des Mineralöls in den Betrieb des Abneb.ners entf~llt. Eine weitere Vereinfachung 

bedGutet die nach Abs. 4 zulässige Zusar1TIlcnf8.ssung mehrerer '~lJcgbringungcn in 

einer i\.nzcigc, die in den bisher geLtenden Vors-chriften nicht vorgesehen ist. 

Die Anzeigefrist (Abs, 3) soll in ÜbcreinstirmlUng mit den Vorschrin,:;n des 

§ 35 Abs. 2 verlängert werden~ 

.Zu § 42. 

Diese schon bisher bestehende Anzeigepflicht vrird mi t der Massgabe b:::ibe~ 

hc:tlten, dass in Fällen, in denen die zollamtliche Abf8rtigung im Betrieb statt·

findet, auf di e Anzeige 'verzichtet nird. 
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Zu § 43. 

Für das in Abs. 1 bezeichnete Mineralöl ist die Steuerschuld bereits nach 

den bisher geltenden Vorschriften entstanden. Auf solches Mineralöl sollen des

halb jene Bestin1I1.ungen anzuvlcnden s ein, die in Zeitpunkt des Entstchems der 

Steuerschuld gegolten haben, es sei denn, dass es sich im Zeitpunkt des Inkraft

tretcns der neuen BestimclUngen in einen Erzeugungsbetrieb, einen1 Freiinger oder 

einon Verwendungsbetrieb befindet (Abs. 2) oder dnss es sich m~ ein im § 47 

Abs. 3 bezeichnetes Mineralöl handelt. Wird Mineralöl, für das die Steuerschuld 

bereits nü.ch den bisher geltanden Vorschriften entstanden ist, nach dem Inkraft

treten der nouon BestiLrr~ungen in einen Erzeugungsbetrieb, ein Freiinger oder 

einen Vervlcndungsbetrieb nuf8enomnen, s 0 gelten für die ses Mincrcüöl ab den Zl:l t

punkt der Aufnnhmc die neuen Best ircllClungen. 

Die jbcrgangsvorschrift des Abs. 3 ist zur Verl:1ddung einer rlehrnnligen 

Besteuerung erforderlich, da sich nach den bisher geltenden Vorschriften in 

Erzeugungsstätten und Steuerfreilagern auch bereits versteuertes Mineralöl be

finden konnte. 

Zu § 44. 
, 

Diese BestimL1ung ist notvTendig, UD das Verhältnis des MinCJralölstcucrgcsetzes 

1959 zu den hier erwähnten anderen Rechtsvorschriften klC1rzust;~llen f Si c br iuc;t 

zum Ausdruck, dnss diese Rechtsvorschriften, soweit sie die Mincro.lölsteuer be,~. 

treffen, auch n2.ch dem Inkrafttreten des Mineralölsteuergesetzes 1959 in GeUung 

bleiben und weiter o.nzuwenden sind .. 

Zu § 45. 

Diese ~estiL:lY_mng ist hnuptsächlich für Steuerfreilager von Bedeutung •. ].n 

demen das Mischen von Minernlölen den ausschliesslichen odGr übervriegenden BS"~ricbs-· 

gegenstand bildet ( zum Beispiel Steuerfreilager, in denen Treibstoffg81:lische aus 

Benzin und Benzol hergestell t werden)" Sie komrJt Quch für Betriebe in Betracht: 

in denen aus BraunkohlEmtcerölen steuerpflichtige Gegenstände hergestellt \"Terdcn, 

die bisher nur .'l.US Steinkohlenteerölen hergestellt wurden .. 

_Zu § 46. 

Es wird klargestellt, dass auf die Bewilligungon zur Führung von Steuerfrei

lagern dio neuen BestiInr.mngen nnzuwenden sind. 

Zu § 47. 

Die Aufhebung des § 7 der Mineralölsteuerdurchführungsverordnung ~ ~70nach dc2' 

gewerblichen Verwendung dienendes Miner~löl steuerfrei war, ist mit den Ablauf des 
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15. Juni 1959 wirksnn gEmorden. Die auf Grund eines bis zu diesen Zeitpunkt 

ertciltcn FreischeinGs zustehende Berechtigung zun Bezug von steuerfreiem 

Minernlöl konnte deshalb seither nicht :!lehr nusgeü bt werde11n Die Übergangs

bestinl'::mngen sollen bewirken, dass der Bezug von steuerfn;ioD Miner:clöl rtuf 

Grund eines solchen Freischeine~ nb den tnkrafttretcn des Mineralölsteuerge

setzes 1959 fortgesetzt warden kann (Abs. 1) und dass jenes Mineralöl nachträg

lich steuerfrei wird, das steuerfrei gev'lesen wäre, wenn di.c bis zum Ablauf des 

15. Juni 1959 bestandene Bezugsberechtigung hätte weiter ausgeübt werden können. 

Die Steuerfreiheit tritt nur ein, wenn das Mineralöl zu einen in Freischein 

angegebenen Zweck verw"endet wurde; es ist ohne Bel:J.ng, ob dis Verwendung vor 

oder nach dem Inkrnfttreten des Mineralölsteuergesetzes ~959 stattgefunden hat. 

Um zu vermeiden, dass das vorübergehende Fehlen von Rechtsvorschriften über die 

gewerbliche Verwendung von Mineralöl in einzelnen F~llen zu ungerechtfertigten 

Steuervorteilen führt, soll durch Abs. 3 die Rechtsgrundlnge für die Besteuerung 

jenes bis ZULl Ablauf des 15. Juni 1959 auf Grund von Frei scheinen bezogenen 

oder eingeführten Mineralöls geschaffen wer~en, das in der Zci t, in der die 

Bczugsborechtigung nicht ausgeübt werden konnte, zu Zwccl~on vcrw(mdet wurde, 

zu denen w~hrend des Bestehens der Bezugsberochtigung steuerfrGies Mineralöl 

nicht verwendet werden durfte. 

Zu § 49, 

Diese Regelung soll die Einhaltung der AnLlelde- und "~mzeigefristen er

leichtern, Sie gilt derzeit nur für Fristen in RechtsLLittelverfahren. 

~.-.-.-.-.-
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